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1. Grundlagen 
 

 

1.1 Allgemeines 
 

Der Burgdorfer Golfclub e. V. (BGC) wurde im November 1969 als gemeinnütziger Verein 

gegründet und nahm 18 Monate später seinen Spielbetrieb auf.  

Der BGC hat derzeit 1.020 Mitglieder und gehört damit zu den 10 größten Clubs des Landes-

golfverbands Niedersachsen / Bremen GVNB.  

Es bestehen Pachtverträge für Golfshop, Gastronomie und Golfschule auf dem Gelände.  

 

Die vorhandene Golfanlage im Ortsteil Ehlershausen der Stadt Burgdorf umfasst mit ihren 

18 Bahnen derzeit eine Fläche von rund 65 ha. Aufgrund des angrenzenden Waldbestandes 

sowie der Einfassung sämtlicher Bahnen durch Bäume entsteht der Eindruck eines Golfplatzes, 

der in einem Wald gelegen ist. Hierdurch entstand die landesweit einmalige landschaftliche 

Atmosphäre des Golfplatzes, welche zu einer hohen Beliebtheit der Anlage in der Region und 

darüber hinaus geführt hat. 

Die Anlage ist nicht eingezäunt, so dass sie jederzeit von dem angrenzenden Siedlungsgebiet 

und von den umliegenden Waldflächen aus betreten werden kann, unter Beachtung der 

Hinweise auf den Warnschildern an den Zugangswegen. Dies ist aufgrund besonderer 

Platzregeln verbindlich festgelegt, sodass der Golfplatz in räumlicher Hinsicht in die Ortschaft 

und die Landschaft integriert ist. Auch die heimische Tierwelt nutzt die Flächen als 

Teillebensraum. Der Golfclub förderte dies insbesondere durch das Anbringen von mehr als 

150 Nistkästen sowie ein ökologisch behutsames Pflegekonzept. Zwischen dem Naturschutz-

bund Burgdorf / Ehlershausen und dem BGC besteht eine langjährige Zusammenarbeit 

hinsichtlich aller Fragen des Naturschutzes auf der Golfanlage. 

 

Der Burgdorfer Golfclub fördert darüber hinaus insbesondere Interessen der Jugend: 130 

Kinder / Jugendliche sind Mitglied im Golfclub; das sind mehr als 10 % der Gesamtmitglieder. 

Die laufende Anpassung und Optimierung der Infrastruktur für den Betrieb des Golfclubs und 

der Trainingsmöglichkeiten speziell für die Jugendarbeit sowie die Förderung neuer Mitglieder ist 

Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftssicherung des BGC. 

 

Für den Ausbau der Kinder- und Jugendförderung sowie zur Verbesserung der Trainings-

möglichkeiten für alle Mitglieder und Neumitglieder ist es erforderlich, ein entsprechendes Bahn-

Angebot zu schaffen. Außer den notwendigen 18 Golfbahnen eines turnierfähigen Golfplatzes ist 

daher zusätzlich ein Trainingsplatz für den Jugend- und Kinderbereich sowie für Neumitglieder 

und Einsteiger erforderlich. Deshalb wird der Bau eines neuen 6-Loch-Kurzplatzes notwendig. 

Der BGC strebt mit dem geplanten Kurzplatz folgende Zielsetzungen an: 

- Der Kurzplatz soll als Haupttrainingsplatz für Kinder und Jugendliche genutzt werden. 

- Er soll als Trainingsplatz für das kurze Spiel für alle Mitglieder und Handicap-Klassen dienen. 

- Der Kurzplatz soll während Turnieren und sonstigen Platzsperrungen des 18-Loch-Platzes für 

das allgemeine Spielen genutzt werden.  
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- Er soll Übungsmöglichkeiten für berufstätige Mitglieder nach Dienstschluss am Abend bieten. 

- Er soll als Trainingsplatz für die Mannschaften des BGC dienen.  

- Er soll für Schnupperkurse (Mitgliedergewinnung) nach Vermittlung der Stufen Basisschläge 

und Platzverhalten genutzt werden.  

- Er dient als Golfplatz für ältere, verletzte oder behinderte Spieler. 

 

In zentraler Lage, im Bereich des Vereinsheims, sollen die bestehenden Bahnen 3, 8 und 9 des 

18-Loch-Meisterschaftsplatzes zu einem 6-Loch-Kurzplatz umgestaltet werden. Dabei können 

die Einrichtung und der Betrieb eines Kurzplatzes (Spiel, Training, Platzaufsicht, Nutzungs-

kontrolle etc.) als integrale Bestandteile der BGC-Gesamtanlage nur durch eine umfassende 

Einbindung in die Abläufe der Golfplatzverwaltung sichergestellt werden. Insofern ist die 

Errichtung eines Kurzplatzes direkt am Clubhaus sinnvoll und Teil des BGC-Grundkonzepts.  

Nach Einrichtung der sechs Kurzbahnen ist es für den BCG nach wie vor erforderlich, über 

einen Meisterschaftsplatz (Hauptplatz) mit 18 Bahnen zu verfügen. Aus diesem Grund sind die 

drei bestehenden Bahnen, die zukünftig für den Kurzplatz genutzt werden sollen, an anderer 

Stelle neu anzulegen (vgl. Anlage 2). Die Erweiterung ist nur im Norden realisierbar. Im Süden 

stehen die erforderlichen Flächen (Wald) nicht zur Verfügung. Im Osten befinden sich 

Siedlungsflächen von Ehlershausen und im Westen jenseits der Straße „Imkers Gehege“ liegt 

ein Waldgebiet mit einem archäologisch wertvollen Bodendenkmal.  

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Burgdorf hat in seiner Sitzung am ………….. beschlossen, 

den Bebauungsplan Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, Ortsteil Ehlershausen der 

Stadt Burgdorf, aufzustellen.  

 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 
……………. bis ……………. durchgeführt. 
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, Ortsteil 

Ehlershausen hat zusammen mit dem Entwurf der Begründung vom ……………….. bis 

einschließlich ………………. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, 

OT Ehlershausen wird gleichzeitig die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Burgdorf im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt.  

 

 

1.2 Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 
 

Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ ist 

das Bestreben nach einer Verbesserung der landschaftsbezogenen Sport- und Freizeitinfra-

struktur im Ortsteil Ehlershausen der Stadt Burgdorf (vgl. Punkt 1.1). Es besteht eine anhaltende 

Nachfrage breiter Bevölkerungsschichten nach zusätzlichen Sport-, Freizeit- und 

Erholungsmöglichkeiten im Bereich des Golfplatzes Ehlershausen. Durch die Aufstellung des 
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Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ und die gleichzeitige 

53. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burgdorf im Parallelverfahren gemäß § 8 

Abs. 3 BauGB soll diesem Belang Rechnung getragen werden.  

 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die nördlich an den bestehenden Golfplatz angrenzenden 

Flächen im Zuge der Ortsentwicklung einer neuen Nutzung zuzuführen. Es ist vorgesehen, auf 

bislang landwirtschaftlich und als Wald genutzten Flächen die Erweiterung der vorhandenen 

Golfplatzanlage (vgl. Anlage 2) zu ermöglichen, um dem Sport-, Freizeit- und Erholungs-

bedürfnis breiter Bevölkerungsschichten in Natur und Landschaft Rechnung zu tragen. 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ sollen 

bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen und Waldflächen durch die Festsetzung „privater 

Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“ und „Flächen für Wald“ überplant werden, 

um so die Voraussetzungen für die Erweiterung der vorhandenen Golfanlage planungsrechtlich 

vorzubereiten.  

Mit der Planung werden zugleich Möglichkeiten für funktionale und soziale Verbesserungen der 

Sport- und Freizeitinfrastruktur im Zuge der Ortsentwicklung eröffnet. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ hat den Zweck, die beab-

sichtigte Nutzung in Bezug auf die städtebauliche Entwicklung des Ortsteils Ehlershausen zu 

konkretisieren. 

 

In Hinblick auf die künftigen geänderten Darstellungen des Flächennutzungsplanes und der 

geplanten Golfplatznutzung sollen im Plangebiet „private Grünflächen mit der Zweckbestim-

mung: Golfplatz“ und bestehende Waldflächen sowie Waldausgleichsflächen als „Flächen für 

Wald“ festgesetzt werden.  

 

Darüber hinaus wird die neue Grenze zwischen den Schutzzonen II und III A, der 

1. Änderungsverordnung zur Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes „Ramlin-

gen“ (vgl. Anlage 1), in den Bebauungsplan Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ 

nachrichtlich übernommen. 

 

Der Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, die gewährleisten, 

dass die zukünftige und sonstige Nutzung der Grundstücke in seinem Geltungsbereich im Sinne 

einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt und nachteilige Auswirkungen möglichst 

vermieden oder gemindert werden.  

 

Der Bebauungsplan bildet auch die Grundlage für weitere Maßnahmen zur Sicherung und 

Umsetzung der Planung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches. 
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1.3 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlers-

hausen“, OT Ehlershausen bezieht sich auf Teile der Flurstücke 47, 48, 50, 51 und 52 der 

Flur 8, Gemarkung Ramlingen-Ehlershausen (siehe Planzeichnung). Er befindet sich im Nord-

westen des Ortsteils Ehlershausen. 

 

Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt: 

- im Norden durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 47, 50, 51, 52, 

- im Osten durch die östliche Nutzungsgrenze auf dem Flurstück 47, 

- im Westen durch die westliche Grenze des Flurstücks 52, 

- im Süden durch eine neue Grenze in einem Abstand von 193 m parallel zur nördlichen 

Grenze der Flurstücke 50, 51, 52 mit einer Ausbuchtung nach Süden (siehe Planzeichnung) 

sowie die Verlängerung dieser neuen Grenze bis auf den südlichen Punkt der Nutzungs-

grenze auf dem Flurstück 47. 

 

Der Geltungsbereich wurde so abgegrenzt, dass die Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 

erreicht werden können und Planungskonflikte gegenüber Nutzungen außerhalb des Plange-

bietes, die einer Regelung zugeführt werden müssten, nicht bestehen. 

 

 

1.4 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 (LRO P) 

Zentrale Orte sind Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren.  

Das zentralörtliche System der Ober-, Mittel- und Grundzentren bildet für die Sicherung und 

Entwicklung der Daseinsvorsorge die räumliche Basis. Es dient der standörtlichen Bündelung 

von Struktur- und Entwicklungspotentialen an Zentralen Orten, der Lenkung der räumlichen 

Entwicklung auf leistungsfähige Zentren und tragfähige Standortstrukturen, der ausreichenden 

Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft im Verflechtungsbereich der Zentralen Orte. 

 

Die Festlegung der Zentralen Orte im Landesraumordnungsprogramm und in den Regionalen 

Raumordnungsprogrammen soll gewährleisten, dass in allen Teilen des Landes ein ausge-

glichenes und gestuftes Netz an Ober-, Mittel- und Grundzentren erhalten bleibt bzw. entwickelt 

wird, das durch leistungsfähige Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen verflochten ist.  

 

Im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 (LROP) ist die Stadt Burgdorf als 

„Mittelzentrum“ festgelegt. Die Bundesstraße (B 3) östlich von Ehlershausen ist als „Haupt-

verkehrsstraße, vierstreifig“ in der zeichnerischen Darstellung des LROP festgelegt. 
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Regionales Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) der Region Hannover ist die Stadt 

Burgdorf ebenfalls als „Mittelzentrum“ und der Ortsteil Ehlershausen als „Ländlich strukturierte 

Siedlung mit der Ergänzungsfunktion Wohnen“ festgelegt.  

 

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlers-

hausen“ sind im RROP 2005 als „Vorsorgegebiet für Forstwirtschaft“ festgelegt, die mit der 

Festlegung „Vorsorgegebiet für Erholung“ und „Regional bedeutsame Sportanlage, 

GS = Golfsport“ überlagert sind.  

 

Der gesamte Geltungsbereich befindet sich im „Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung“. Im 

Rahmen der 1. Änderungsverordnung zur Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz-

gebietes „Ramlingen“ vom 01.09.1977 wurde die Grenze zwischen der Schutzzone II und 

Schutzzone III A entsprechend der „50 Tage-Linie“ geändert (vgl. Anlage 1). 

 

Die Kreisstraße (K 117) südlich des Plangebietes ist als „Hauptstraße von regionaler Bedeu-

tung“ und die Bundesstraße (B 3) östlich des Plangebietes ist im RROP 2005 als „Haupt-

verkehrsstraße von überregionaler Bedeutung“ festgelegt. 

 

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zur Festsetzung von „Grünflächen 

mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“ und „Flächen für Wald“ im Zuge der städtebaulichen 

Entwicklung von Ehlershausen besonders geeignet, da die in Rede stehenden - bisher über-

wiegend landwirtschaftlich genutzten - Flächen für die in Aussicht genommene Nutzungsände-

rung zur Verfügung stehen und der Golfplatz Ehlershausen durch die vorhandenen Straßen 

sowie den öffentlichen Personennahverkehr mit Bus- und S-Bahnhaltepunkt in Ehlershausen 

auch aus dem Umland gut zu erreichen sind. 

Darüber hinaus werden durch die geplante Erweiterung des vorhandenen Golfplatzes in 

Ehlershausen die Belange von Sport, Freizeit und Erholung in diesem Bereich gestärkt; die 

Festlegungen des RROP 2005 werden berücksichtigt und weiter konkretisiert. 

 

Ziele oder Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung, die den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ entgegenstehen könnten, sind 

nicht erkennbar. 

 

 

1.5 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Burgdorf (bekannt gemacht am 21.08.1980) 

stellt für das Plangebiet „Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“, „Flächen für die 

Landwirtschaft“ und „Flächen für Wald“ dar. Weiterhin befindet sich im westlichen Plangebiet die 

Darstellung einer „Wasserfernleitung (W)“. 
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Darüber hinaus befindet sich das gesamte Plangebiet innerhalb der im wirksamen Flächennut-

zungsplan nachrichtlich übernommenen Schutzzone II des Wasserschutzgebietes „Ramlingen“. 

Im Rahmen der 1. Änderungsverordnung zur Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz-

gebietes „Ramlingen“ vom 01.09.1977 wurde die Grenze zwischen der Schutzzone II und 

Schutzzone III A entsprechend der „50 Tage-Linie“ geändert (vgl. Anlage 1). 

 

Im Flächennutzungsplan ist die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung der 

Stadt Burgdorf ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt.  

Soweit sich jedoch aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatz-

erweiterung Ehlershausen“ wesentliche Abweichungen gegenüber den Darstellungen des 

wirksamen Flächennutzungsplanes ergeben, ist eine Änderung erforderlich. 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT 

Ehlershausen soll gleichzeitig die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burgdorf 

im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt und die neue Grenze zwischen der 

Schutzzone II und Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes „Ramlingen“ nachrichtlich über-

nommen werden. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT Ehlershausen wird aus 

den Darstellungen des geänderten Flächennutzungsplanes entwickelt sein. 
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2. Rahmenbedingungen für den Bebauungsplan 
 

 

2.1 Lage im Stadtgebiet und im Raum 
 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ befindet 

sich im Nordwesten des Ortsteiles Ehlershausen der Stadt Burgdorf (vgl. auch Übersichtskarte 

auf dem Deckblatt dieser Begründung). Es bezieht sich auf Teilflächen des bestehenden Golf-

platzes Ehlershausen, landwirtschaftlich genutzte Flächen nördlich der Golfanlage sowie Wald-

flächen. Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes „Ramlingen“ 

Schutzzone II und Schutzzone III A. 

 

Die bebauten Bereiche des Ortsteiles Ehlershausen liegen in östlicher Richtung ca. 900 m vom 

Plangebiet entfernt.  

Die Anlagen des Golfclubs befinden sich vom Zentrum der Stadt Burgdorf ca. 11 km entfernt. 

Die Stadt Burgdorf ist Mittelzentrum.  

Die Innenstadt des Oberzentrums Hannover liegt ca. 30 km vom Plangebiet entfernt. 

Es bestehen Nahverkehrsverbindungen über ein öffentliches Busnetz mit Haltepunkt an der 

„Ramlinger Straße“ und S-Bahnhaltepunkt – Ehlershausen in einer Entfernung von ca. 1.500 m. 

 

In der Stadt Burgdorf sind diverse Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten vorhanden, die sich 

allerdings überwiegend auf die Kernstadt konzentrieren. Landschaftsbezogene Freizeit- und 

Erholungsmöglichkeiten sind jedoch insbesondere in den Ortsteilen nur begrenzt vorhanden und 

können die derzeitige Nachfrage nicht ausreichend decken. 

 

 

2.2 Größe des Geltungsbereiches, Eigentumsstruktur 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT 

Ehlershausen umfasst eine Fläche von ca. 11,4 ha.  

 

Das Flurstück 48, der Flur 8, Gemarkung Ramlingen-Ehlershausen befindet sich im Eigentum 

der Stadt Burgdorf. Die übrigen Flächen befinden sich in Privateigentum und wurden dem 

Burgdorfer Golfclub zur langjährigen Nutzung als Golfplatz verpachtet. 

 

 

2.3 Geländeverhältnisse, Bodenbeschaffenheit, Boden denkmale,  
 Altlasten, Emissionen 
 

Geländeverhältnisse  

Das Gelände im Plangebiet ist nahezu eben. Die Höhenlage variiert zwischen ca. 42 m und 

43 m über Normalnull (NN).  
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Bodenbeschaffenheit  

Nach der geologischen Wanderkarte des Landkreises Hannover M. 1:100.000, des ehemaligen 

Nieders. Landesamtes für Bodenforschung, stehen im Plangebiet überwiegend quartäre Abla-

gerungen an. Es handelt sich dabei um Ablagerungen des fließenden Wassers, weichselzeitlich 

(Niederterrasse und „Talsand“), die als Sand und Kies beschrieben werden. Im westlichen 

Plangebiet sind die v.g. Ablagerungen überlagert mit Anmoor („Moorerde“), Flächenfarbe gemäß 

Untergrund, die als mineralische Bodenarten, je nach Untergrund, mit 10-30% organischer 

Substanz beschrieben werden. Weitere Beschreibungen und Erläuterungen zur Bodenart 

befinden sich im Umweltbericht unter Punkt 6. 

 

Da sich das Plangebiet im Wasserschutzgebiet „Ramlingen“, Schutzzone II und Schutzzone III A 

befindet, wird zusätzlich eine Bodenuntersuchung durchgeführt (vgl. Anlage 6, wird zurzeit 

erstellt), in der insbesondere die Stickstoffgehalte der Böden und mögliche Freisetzungen durch 

die geplante Herstellung der Golfbahnen untersucht werden. Nach Abschluss der Boden-

untersuchungen werden die Ergebnisse an dieser Stelle und in den Umweltbericht unter Punkt 6 

einfließen. 

Das - in Bezug auf die Ergebnisse der Bodenuntersuchung - zu erarbeitende Pflege- und 

Düngekonzept zur Vermeidung von Trinkwasserverunreinigungen ist nach Absprache mit der 

Unteren Wasserbehörde der Region Hannover im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung 

für die Herstellung der Golfbahnen sowie im nachfolgenden Bauantrag vorzulegen. 

 

Bodendenkmale 

Dem Informationssystem „adab-web“ des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalschutz 

(NLD) ist zu entnehmen, dass sich westlich des Plangebietes, westlich der Straße „Imkers 

Gehege“, ein archäologisches Bodendenkmal befindet. Es handelt sich um eine historische 

Wallanlage mit weiteren archäologischen Fundorten. Deshalb ist bei Erdarbeiten im Plangebiet 

mit dem möglichen Auftreten archäologischer Funde und Befunde in diesem Bereich zu 

rechnen. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten im Plangebiet ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 

Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen; auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 

werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 

meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Burgdorf sowie dem 

Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - Scharnhorststraße 1, 

30175 Hannover, unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 

Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, 

bzw. es ist für ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die 

Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Unterlassung der Anzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit 

dar und kann mit Bußgeld geahndet werden. Auf die einschlägigen Bestimmungen des § 35 

NDSchG wird deshalb ausdrücklich hingewiesen. 

 

Aus diesem Grund wird ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen 

(siehe Hinweise Nr. 2 „Bodendenkmale“ auf dem Bebauungsplan) aufgenommen. 
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Altlasten  

Im Verdachtsverzeichnis der Region Hannover sind keine Altablagerungen oder Altstandorte im 

Plangebiet verzeichnet. Sollten bei den vorhabenbedingten Arbeiten trotzdem Hinweise auf 

Abfallablagerungen, Boden- oder Grundwasserkontaminationen auftreten, ist die zuständige 

„Untere Bodenschutzbehörde“ der Region Hannover umgehend zu unterrichten; ggf. sind die 

Arbeiten zu unterbrechen. Weiterhin wird grundsätzlich empfohlen, Altlastenverdachtsflächen 

von Überbauungen freizuhalten, solange die davon ausgehenden Gefahren nicht sicher erkun-

det, beurteilt und beseitigt oder gesichert sind bzw. die Unschädlichkeit nachgewiesen ist (vgl. 

Altlastenprogramm des Landes Niedersachsen). 

 

Emissionen 

Durch die geplante Nutzung als Golfplatzerweiterung entstehen keine Beeinträchtigungen der 

östlich des Plangebietes in einem Abstand von ca. 900 m gelegenen Wohnnutzungen. Aufgrund 

des geringen zusätzlich zu erwartenden An- und Abfahrtsverkehr zum Parkplatz am Clubhaus 

werden ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigungen der vorhandenen Wohnnutzungen 

ausgelöst.  

 

Weiterhin sind unzumutbaren Störungen in den angrenzenden Waldgebieten nicht zu erwarten, 

da ein ausreichender Abstand, durch die nicht intensiv genutzten Grünflächen im Umfeld der 

golfsportlich genutzten Bereiche (Rough und Semirough), zu den Waldflächen sowie aufgrund 

der Festsetzungen von Anpflanz-, Erhaltungs- oder Maßnahmenflächen im Bebauungsplan 

einzuhalten ist. Darüber hinaus ist im Rahmen der Platzregeln des Burgdorfer Golfclubs ein 

Betretungsverbot der Waldflächen durch die Golfspieler festgelegt (auch verlorenen Golfbälle 

dürfen nicht zurück geholt werden).  

 

Für Spaziergänger bleibt das Recht zum Betreten des Waldes gemäß § 23 Niedersächsisches 

Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) unter Berücksichtigung des 

§ 29 Rücksichtnahme (NWaldLG) unberührt. 

 

 

2.4 Erschließung 
 

Der Golfplatz Ehlershausen mit seinem Clubhaus und den dazugehörigen Parkplatzflächen ist 

über die „Waldstraße“, die „Ramlinger Straße“, Kreisstraße (K 117) und die Bundesstraße (B 3) 

an das örtliche und überörtliche Straßennetz angebunden. 

Bei der Kreisstraße (K 117) und der Bundesstraße (B 3) handelt es sich um regionale und über-

regionale Hauptverkehrsstraßen; bei der „Waldstraße“ handelt es sich um eine Gemein-

destraße.  

 

Es bestehen Nahverkehrsverbindungen über ein öffentliches Busnetz mit Haltepunkt an der 

„Ramlinger Straße“ sowie über die S-Bahn mit Haltepunkt „Ehlershausen“ in einer Entfernung 

von ca. 1.500 m. 
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2.5 Baulich genutzte Flächen, Freiflächen, Zustand von Natur und 
Landschaft 

 

Bei den Flächen im Plangebiet handelt es sich um unbebaute Flächen, die überwiegend land-

wirtschaftlich genutzt werden.  

Die Ackerflächen im nordwestlichen Plangebiet wurden bislang mit Getreide und Kartoffeln im 

Jahreswechsel bebaut. Im Zuge der Golfplatzentwicklungsplanung wurden diese Flächen durch 

den BGC angepachtet und die intensive ackerbauliche Bewirtschaftung zugunsten des vorbeu-

genden Trinkwasserschutzes in Hinblick auf die angestrebte Golfplatzerweiterung eingestellt. 

Die landwirtschaftlichen Flächen im nordöstlichen Plangebiet wurden als Grünland genutzt. 

Auf den südwestlichen Flächen im Plangebiet befinden sich die Golfbahnen der bestehenden 

Golfplatzanlage. 

Bei den südöstlichen Flächen im Plangebiet handelt es sich um Wald i.S.d. Niedersächsischen 

Waldgesetzes (NWaldLG).  

In den Übergangsbereichen zwischen den landwirtschaftlich genutzten Flächen und den Wald-

flächen befinden sich Randstreifen, die Gras- und Staudenfluren aufweisen.  

 

Das gesamt Plangebiet befinden sich im Wasserschutzgebiet „Ramlingen“, Schutzzone II und 

Schutzzone III A. 

 

Angrenzend an das Plangebiet befinden sich im Norden, Osten und Südosten Waldflächen.  

Im Südwesten befinden sich die Flächen des Golfplatzes Ehlershausen. 

Im Westen grenzt die Straße „Imkers Gehege“ an das Plangebiet. Westlich dieser Straße 

befinden sich ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie das Wasserwerk Ehlers-

hausen. 

 

Eine ausführliche Beschreibung und Bewertung von Boden, Natur und Landschaft bietet der 

Umweltbericht unter Punkt 6. dieser Begründung sowie die entsprechende Biotoptypenkarte 

(vgl. Anlage 4). 
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3. Wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 

 

3.1 Hauptversorgungsleitungen 
 

Hauptversorgungsleitungen 

(§ 1 der textlichen Festsetzungen) 

Im westlichen Plangebiet befindet sich eine Hauptversorgungsleitung. Dabei handelt es sich um 

eine unterirdisch verlaufende Wasserfernleitung (Rohwasserleitung), die von der Brunnenanlage 

in der Schutzzone I zum örtlichen Wasserwerk verläuft. Zur Sicherung dieser Leitungen wird im 

Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB festgesetzt, dass im Bereich von 3 m zu jeder 

Seite der festgesetzten unterirdischen Führung der „Hauptversorgungsleitung mit der 

Zweckbestimmung: Wasserfernleitung“ jegliche Baumaßnahmen mit dem Versorgungsträger 

der Wasserversorgung (Harzwasserwerke) abzustimmen sind. Die Leitung darf nicht mit tief-

wurzelnden Bäumen bepflanzt werden. Bei sonstigen Bepflanzungen ist ein Wurzelschutz der 

Leitung vorzusehen. 

 

 

3.2 Flächen für Wald 
 

Im südöstlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes und im Norden, Osten und Südwesten 

angrenzend an den Bebauungsplan befinden sich Waldflächen (i.S.d. NWaldLG).  

 

Im Rahmen der 1. Änderungsverordnung zur Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz-

gebietes „Ramlingen“ wurde die Grenze zwischen der Schutzzone II und Schutzzone III A 

entsprechend der „50 Tage-Linie“ geändert (vgl. Anlage 1). Aufgrund des Verbotes zur Anlage 

von Golfbahnen (Sportanlagen) in der Schutzzone II des Wasserschutzgebietes „Ramlingen“ 

sind die für die Golfplatzerweiterung erforderlichen, bisher geplanten Bahnen neu zu verorten.  

Da alternative Flächen, die in Verbindung mit dem bisherigen Golfplatz stehen, für die notwen-

dige Golfplatzerweiterung nicht zur Verfügung stehen, wurde im Rahmen eines Scoping-

Termins mit den betroffenen Trägern öffentlicher Belange festgelegt, dass im Rahmen der 

Aufstellung dieses Bebauungsplanes eine Waldumwandlung gemäß § 8 NWaldLG für die 

erforderlichen Flächen zur Golfplatzerweiterung durchzuführen ist. Einer Genehmigung der 

Waldbehörde zur Waldumwandlung bedarf es gemäß § 8 Abs. 2 NWaldLG nicht, soweit die 

Umwandlung durch die Regelungen in einem Bebauungsplan erforderlich werden. Allerdings 

wurde zwischen der Stadt Burgdorf und der Unteren Waldbehörde der Region Hannover sowie 

dem Beratungsforstamt Fuhrberg vereinbart, dass für die Flächen, die durch den Bebauungs-

plan aus der forstwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen werden und als „private Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“ festgesetzt werden, Ersatzaufforstungen im Plan-

gebiet im Verhältnis 1 : 1,5 festgesetzt werden.  

Deshalb werden alle Waldflächen, die im Plangebiet erhalten bleiben (10.238 m2) und die 

Flächen, die für eine Ersatzaufforstung zur Verfügung gestellt werden (7.918 m2), gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB im Bebauungsplan als „Flächen für Wald“ festgesetzt.  
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3.3 Grünflächen 
 

Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Golfpla tz 

(§ 2 der textlichen Festsetzungen) 

Im Bebauungsplan werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB „private Grünflächen mit der 

Zweckbestimmung: „Golfplatz“ entsprechend der in Aussicht genommenen Nutzung zur 

Erweiterung des Golfplatzes (vgl. Anlage 2) festgesetzt. Da es sich überwiegend um Flächen 

handelt, die in Privateigentum stehen, oder Flächen der Stadt Burgdorf, die an den BGC 

verpachtet werden, werden diese Flächen als „private Grünflächen“ festgesetzt. Innerhalb der 

„privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“ ist die Anlage von Golfbahnen 

zulässig. Darüber hinaus sind innerhalb der festgesetzten „privaten Grünflächen mit der 

Zweckbestimmung: Golfplatz“ und den überlagerten Festsetzungen von „Flächen zum 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“, von „Flächen für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ und von „Flächen für Maß-

nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ jegliche 

Maßnahmen, die diesen Festsetzungen widersprechen, unzulässig. Diese Festsetzung dient der 

Klarstellung, dass die Flächen, die der Vermeidung und dem Ausgleich von erheblichen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes durch diesen 

Bebauungsplan vorbereitet werden, nicht durch Golfbahnen, Bunker, Abschläge oder ähnliche 

zweckfremde Anlagen genutzt werden dürfen. 

 

 

3.4 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Fl ächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung v on Boden, 
Natur und Landschaft 

 

Die „privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“ sind teilweise mit Festset-

zungen über Nutzungsregelungen zum Anpflanzen oder zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft überlagert. 

 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und s onstigen Bepflanzungen 

(§ 3 der textlichen Festsetzungen) 

Auf den Flächen für die geplante Golfplatzerweiterung werden durch diesen Bebauungsplan 

erhebliche Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft vorbereitet. Diese Eingriffe sollen im 

Plangebiet ausgeglichen werden. Deshalb werden neben den Flächen für den Waldausgleich 

Flächen mit Bepflanzungsvorschriften im Bebauungsplan festgesetzt.  

Innerhalb der festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen A1“ sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB heimische, standortgerechte Bäume 

und Sträucher entsprechend der Artenliste 1 (siehe Hinweise auf dem Bebauungsplan) anzu-

pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in gleicher Art und nachfolgend genannter 

Qualität zu ersetzen. Die festgesetzten Anpflanzungen sind in einer Pflanzdichte von mind. 

einem Strauch je 3 m2 Vegetationsfläche (Pflanzgröße mind. 2 x v., 60-100 cm) und einem 
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Baum je 30 m2 Vegetationsfläche (Pflanzgröße mind. H 2 x v., 10-12 cm oder Heister 2 x v., 

200-250 cm) anzulegen. 

Innerhalb der festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen A2“ sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB Besenheideflächen zu entwickeln. 

Die Begrünung ist durch Ausbringung von örtlich durch Mahd gewonnenem Heidekraut auf 

Rohboden zu initiieren. Zur dauerhaften Erhaltung der Heidegesellschaft sind die Flächen in 

einem Rhythmus von ca. 3 - 5 Jahren zu mähen. Das Mahdgut ist auf der Fläche zu belassen.  

Zusätzlich sind innerhalb der Flächen je angefangene 150 m² ein heimischer, standortgerechter 

Laub- oder Nadelbaum (Pflanzgröße mind. H 2 x v., 10-12 cm oder Heister 2 x v., 200–250cm) 

entsprechend der Artenliste 1 (siehe Hinweise auf dem Bebauungsplan) anzupflanzen, dauer-

haft zu erhalten und bei Abgang in gleicher Art und Qualität zu ersetzen.  

 

Aufgrund ihrer Schnellwüchsigkeit und ihrer annähernd konkurrenzlosen Überlegenheit gegen-

über heimischen Pflanzenarten hat sich die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) in 

diesen Breiten stark ausgebreitet und ist zu einer Problemart in der Landschaftspflege und in 

der Forstwirtschaft geworden. Besonders auf Sandheiden und Sandmagerrasen aber auch 

anderen Lebensraumtypen kann es sehr schnell zu einer völligen Verbuschung kommen, wenn 

nicht rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden. In vielen Wäldern und Forsten verdrängt 

die Spätblühende Traubenkirsche alle anderen Gehölze und bedingt so das Heranwachsen von 

Traubenkirschenmonokulturen. Deshalb wird zusätzlich im Bebauungsplan festgesetzt, dass die 

Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) auf allen Flächen regelmäßig zu entfernen ist, 

weil sonst zu befürchten ist, dass im Falle einer Verbuschung durch die Traubenkirsche, das 

Planungsziel der Pflanzfestsetzungen nicht erreicht werden kann. 

Die „privaten Grünflächen“, die mit „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen“ überlagert sind, dienen der Vermeidung und dem Ausgleich erhebli-

cher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes. 

 

Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern un d sonstigen Bepflanzungen 

(§ 4 der textlichen Festsetzungen) 

Im Plangebiet befinden sich neben den vorhandenen Waldflächen Gehölzbestände, die 

aufgrund ihrer Größe, Baumdichte, Breite oder Lage innerhalb von bestehenden 

Golfplatzbahnen zwar kein eigenes Binnenklima aufweisen, jedoch zur Vermeidung von 

Eingriffen, die durch diesen Bebauungsplan vorbereitet werden, erhalten werden sollen. 

Innerhalb der festgesetzten „Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen“ sind deshalb gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB die vorhandenen Gehölze zu 

erhalten und bei Abgang durch heimische, standortgerechte Bäume entsprechend der Arten-

liste 1 (siehe Hinweise auf dem Bebauungsplan) mit einem Stammumfang von mind. 16-18 cm 

zu ersetzen. Die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) ist regelmäßig zu entfernen, 

weil sonst zu befürchten ist, dass im Falle einer Verbuschung durch die Traubenkirsche, das 

Planungsziel der Pflanzfestsetzungen nicht erreicht werden kann. 

Die „privaten Grünflächen“, die mit „Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen“ überlagert sind, dienen der Vermeidung erheblicher Beeinträchti-

gungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes. 
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Erhaltung von Bäumen 

(§ 5 der textlichen Festsetzungen) 

Im Plangebiet befindet sich außerhalb der „Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen“ ein landschaftsbildprägender Einzelbaum. Dabei handelt es sich 

um eine Kiefer. Dieser Baum wird im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zur 

Erhaltung festgesetzt, ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in gleicher Art mit einem 

Stammumfang von mind. 20/25 cm zu ersetzen. Während der Baumaßnahmen ist dieser Baum 

nach DIN 18920 zu sichern. 

Die Festsetzung zur „Erhaltung von Bäumen“ dient der Vermeidung erheblicher Beeinträchti-

gungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes. 

 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zu r Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

(§ 6 der textlichen Festsetzungen) 

Im Plangebiet wurden im Rahmen einer faunistischen Untersuchung (vgl. Anlage 3, wird zurzeit 

erstellt) flächendeckend Warzenbeißer (Decticus verrucivorus) im Bereich der landwirt-

schaftlichen Flächen vorgefunden. Der Warzenbeißer ist eine Langflüglerschrecke aus der 

Familie der Laubheuschrecken. (Aufgrund seiner ätzenden Verdauungssäfte ließ man früher 

das Tier in Warzen beißen und erhoffte sich dadurch eine heilende Wirkung.) Der Warzenbeißer 

ist europaweit verbreitet. Die Tiere leben vor allem auf niedrig wachsenden Wiesen, auf 

Trockenrasen und auch auf Feuchtwiesen. Oft werden sie auf Ackerbrachen angetroffen. Sie 

ernähren sich hauptsächlich von Insekten, jedoch auch von Pflanzen. Die Art reagiert empfind-

lich auf Umweltveränderungen und ist gebietsweise in Deutschland bereits verschwunden, Rote 

Liste: 3 (gefährdet). Um für diese Art Rückzugsflächen bzw. einen „Trittstein“ im Plangebiet 

auszuweisen, werden Flächen im Bebauungsplan festgesetzt, auf denen entsprechende 

Maßnahmen umzusetzen sind, die der Vermeidung und dem Ausgleich von Eingriffen, die durch 

diesen Bebauungsplan vorbereitet werden, dienen. 

Die “Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft“ sind deshalb gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB aus der landwirtschaftlichen 

Nutzung zu nehmen und durch eine abschnittsweise Mahd im mehrjährigen Abstand offen zu 

halten. 10 % der Flächen sind alle zwei Jahre zu grubbern. Auf den Flächen sind Baumstämme, 

Baumstubben und Kiesel unterschiedlicher Größe als Unterschlupf und Sonnenplatz für 

wärmeliebende Insekten- und Reptilienarten locker zu verteilen.  

Die „privaten Grünflächen“, die mit „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ überlagert sind, dienen der Vermeidung und 

dem Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes.  
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3.5 Flächenübersicht 
 

Flächenübersicht für den Geltungsbereich des Bebauu ngsplanes: 

Plangebiet insgesamt ca. 114.151 m2 

davon: 

- Flächen für Wald 18.156 m2 

davon:  

Waldflächen Bestand 10.238 m2 

Waldflächen Neupflanzung 7.918 m2 

- Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Golfp latz ca. 95.995 m 2 

 davon:  

 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (A1) ca. 3.333 m2 

 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (A2) ca. 7.321 m2 

 Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern ca. 13.827 m2 

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

 Entwicklung von Boden Natur und Landschaft ca. 12.818 m2 

 

 

 

4. Nachrichtliche Übernahme  

 

 

Aufgrund des § 91 Abs. 1 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) wurden die Schutzzonen II 

und III A des festgesetzten Wasserschutzgebietes „Ramlingen“ geändert.  

Die 1. Änderungsverordnung zur Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 

„Ramlingen“ vom 01.09.1977 ist am 09.08.2012 in Kraft getreten.  

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen sollen in den Bebauungsplan 

nachrichtlich übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche 

Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. 

 

Nachrichtlich übernommen wird deshalb gemäß § 9 Abs. 6 BauGB die durch den Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes verlaufende Grenze zwischen den Schutzzonen II und III A (vgl. 

Anlage 1), der 1. Änderungsverordnung zur Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz-

gebietes „Ramlingen“.  

 

Die Schutzgebietsverordnung ist bei jeglichen Baumaßnahmen zu beachten. In der 

Schutzzone II ist die Anlage von Sportanlagen (Golfbahnen) verboten. Für die Anlage von 

Sportanlagen (Golfbahnen) in der Schutzzone III A ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei 

der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover zu beantragen. Im Rahmen nachfolgender 

Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 

darüber hinaus die Untere Wasserbehörde der Region Hannover zu beteiligen (vgl. Hinweise Nr. 

3 „Trinkwasserschutz / wasserrechtliche Bestimmungen“ auf dem Bebauungsplan). 
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5. Durchführung des Bebauungsplanes  

 

 

5.1 Maßnahmen, Kosten, Finanzierung 
 

Durch den Bebauungsplan Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT Ehlershausen 

entstehen der Stadt Burgdorf keine Kosten. Sämtliche Planungskosten werden vom Vorhaben-

träger der Golfplatzerweiterung übernommen. Zu diesem Zweck hat die Stadt Burgdorf mit dem 

Vorhabenträger einen Städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB abgeschlossen. 

 

 

5.2 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 
 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen sind zur Durchführung des Bebauungsplans nicht 

erforderlich, da die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Eigentum der bishe-

rigen Eigentümer verbleiben und dem Burdorfer Golfclub zur Nutzung als Golfplatzerweiterung 

vertraglich zur Verfügung gestellt werden. 
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6. Umweltbericht  

 

Der Umweltbericht mit Umweltprüfung wurde erstellt von Dipl.-Ing. Heike Schepelmann, 

Landschaftsarchitektin BDLA, Planungsgruppe Lärchenberg. 

 

 

6.1 Einleitung 
 

Grundsätzlich sind in Bauleitplanverfahren die Belange von Natur, Landschaft und Umwelt nach 

§ 1 Abs. 5 sowie § 1a BauGB zu berücksichtigen. Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind die 

Umweltauswirkungen des Bauleitplans im Rahmen der Umweltprüfung zu untersuchen und zu 

bewerten; die Ergebnisse sind im Umweltbericht nach § 2a BauGB darzustellen. Nach § 1a 

BauGB und der Anlage 1 zum BauGB ist in Bauleitplanverfahren zudem die naturschutzrecht-

liche Eingriffsregelung entsprechend § 14 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

anzuwenden. Zu überprüfen ist außerdem, ob durch den Bauleitplan artenschutzrechtliche 

Verbote nach § 44 BNatSchG verletzt werden. Zu unterscheiden ist nach besonders 

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und streng geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 

BNatSchG und abzuschätzen, ob und bei welchen Tier- und Pflanzenarten artenschutzrechtliche 

Konflikte auftreten können.  

 

Der Umweltbericht befasst sich mit den voraussichtlichen Auswirkungen, soweit sie durch 

diesen Bebauungsplan vorbereitet werden. Im Folgenden werden bisher vorliegende Ergebnisse 

dieser Umweltuntersuchung dargelegt. Die Beurteilung der Umweltbelange erfolgt hinsichtlich 

der Schutzgüter ’Arten und Biotope’, ’biologische Vielfalt‘, ’Boden’, ’Wasser’, ’Luft/ Klima’ und 

’Landschafts- bzw. Ortsbild/ Erholung’, darüber hinaus werden Aussagen zu den Belangen 

’Mensch’, ’Sach- und Kulturgüter’ sowie die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

getroffen. Die Umweltschutzgüter werden hinsichtlich ihrer Bestandssituation und 

Vorbelastungen bzw. Empfindlichkeiten gegenüber dem Vorhaben beschrieben. 

 

Wesentliche Grundlage für die Bewertung der aktuellen Situation von Flora und Fauna ist die 

Erfassung durch eine Biotoptypenkartierung. Das Plangebiet wurde darüber hinaus auf das 

Vorkommen spezieller Tierartengruppen gutachterlich überprüft.  

 

• Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungs plans   
 

Ziel des Bebauungsplans Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT Ehlershausen ist, 

die Erweiterung der vorhandenen 18-Loch Golfanlage des Burgdorfer Golfclub e.V. (BGC) 

planungsrechtlich vorzubereiten. Der BGC plant, den derzeit mit 18 Bahnen turnierfähig ausge-

statteten Parcours um einen 6-Loch Kurzplatz zu ergänzen, um Spiel- und Trainingsmöglich-

keiten für alle Mitglieder, Besucher und Interessenten zu verbessern und dient insbesondere 

auch der Förderung des Trainingsangebotes für Kinder und Jugendliche. Neben einer 

Verschiebung vorhandener Spiel-Bahnen innerhalb des Geländes ist darüber hinaus eine 

Erweiterung des Areals nach Norden erforderlich, um dadurch entfallende Bahnen zu ersetzen.  
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Der Golfplatz liegt innerhalb eines ehemaligen Kiefernwaldes am nordwestlichen Rand von 

Ehlershausen und ist im Norden, Süden und Osten von Waldflächen umgeben. Die drei neu 

geplanten Spielbahnen sind in einer dieser Waldfläche sowie auf landwirtschaftlichen Flächen, 

die derzeit als Acker und Grünland genutzt werden, geplant. Das Plangebiet umfasst eine 

Fläche von ca. 11,4 ha. Der Bebauungsplan trifft die folgenden Festsetzungen: 

• „Private Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“  

Diese umfassen die geplanten, aktiv zu bespielenden und intensiv zu pflegenden Flächen - 

Abschläge, Spielbahnen (Fairways) und Zielflächen (Grüns oder Greens), Vorgrüns, Sand-

hindernisse (Bunker) einschließlich der umgebenden Grünbereiche (Semiroughs).  

Die nicht intensiv genutzten Grünflächen im Umfeld der golfsportlich genutzten Bereiche 

(Roughs) werden als Private Grünflächen mit den folgenden überlagernden Festsetzungen 

belegt: 

• „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A1“ 

Angestrebt werden höhengestaffelte Gehölzbestände aus heimischen, standortgerechten 

Straucharten und, in geringerem Umfang, Baumarten in Randbereichen vorhandener Wald-

flächen und Gehölzbestände mit dem vorrangigen Ziel, waldrandähnliche Übergänge zu 

schaffen.  

• „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A2“ 

Geschaffen werden sollen niedrigwüchsige  Heideflächen, auf denen wegen der angestreb-

ten Besonnung außerdem lediglich Einzelbäume oder in Gruppen zusammengestellte 

Einzelbäume als Überhälter gepflanzt werden dürfen. 

• „Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ 

Diese Flächen umfassen Gehölzbestände zwischen den Golfbahnen und in den Randberei-

chen des vorhandenen Golfplatzes, auf denen vorrangig hochstämmige Waldbäume stehen, 

unter denen sich standortgerechte Gras- und Staudenfluren mit Heide und niedrigwüchsigen 

Sträuchern entwickelt haben. 

• „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft“ 

Diese Kategorie umfasst eine kleinere Bestandsfläche im zentralen Bereich des Gebietes, 

außerdem eine große Fläche im Nordosten des Plangebietes. Letztere bezieht wertvolle, 

magerrasenähnliche Gras- und Staudenfluren im Randbereich der nördlich und nordöstlichen 

anschließenden Waldflächen ein. Die Flächen sollen aus der landwirtschaftlichen Nutzung 

genommen werden und im Wege der natürlichen Sukzession und durch einen angepassten 

Mährhythmus zu niedrigwüchsigen, magerrasenähnlichen Gras- und Staudenfluren 

entwickelt werden. Angestrebt wird, auf diesen sonnenexponierten Flächen einen Biotoptyp 

zu entwickeln, der dem Warzenbeißer, der Zauneidechse und anderen wärmeliebenden 

Tierarten dauerhaft einen adäquaten Lebensraum zur Verfügung stellt. Neben der regelmä-

ßigen Herstellung von Offenbodenstellen als Sonnenplätze sollen zur Verbesserung der 

Habitatqualität auch natürliche Elemente wie Totholz, Baumstubben und Steine unter-

schiedlicher Größe eingebracht werden. 

• „Waldflächen“ 

Diese Flächenkategorie schließt zu erhaltende Waldflächen sowie die geplanten Auffors-

tungsflächen als Ersatz für Waldverlust ein. 
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Der Bebauungsplan trifft weitere Festsetzungen mit umweltplanerischer Relevanz: 

• Eine alte Kiefer vor dem Wald am nördlichen Rand des Geltungsbereichs wird wegen ihres 

landschaftsbildprägenden Charakters als zu erhaltender Einzelbaum festgesetzt. 

 

Die neu überplanten Flächen werden von Süden über die vorhandene Golfanlage erschlossen. 

Eine Erschließung von Westen über die Straße „Imkers Gehege“ ist für die Golfplatzbenutzer 

nicht zulässig. Für Spaziergänger und sonstige Nutzer des Waldes hingegen besteht ein 

Betretungsrecht für die gesamte Golfplatzanlage unter Beachtung der Hinweise auf den Warn-

schildern an den Zugangswegen. 

 

Nördlich des Plangebietes befindet sich ein Trinkwasserbrunnen innerhalb der Schutzzone I des 

Wasserschutzgebietes „Ramlingen“. Der nordöstliche Bereich des Plangebietes befindet sich in 

der Schutzzone II, die übrigen Flächen in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes 

„Ramlingen“. Die Grenzen zwischen den Schutzzonen wurden nachrichtlich in den 

Bebauungsplan übernommen. 

Weiterhin wurde im Bebauungsplan eine unterirdische Wasserfernleitung (Rohwasserleitung), 

die von der Brunnenanlage zum westlich gelegenen Wasserwerk führt, festgesetzt. Diese 

Leitung darf nicht mit tiefwurzelnden Bäumen bepflanzt werden, bei sonstigen Bepflanzungen 

sind besondere Anforderungen an den Wurzelschutz zu beachten. 

 

Näheres zu den städtebaulichen Zielen findet sich unter Punkt 1.2 und zur Begründung der 

einzelnen Festsetzungen unter Punkt 3.1 bis 3.4. 

 

 

• Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen fest gelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bed eutung sind 

 

Die Prüfung, ob Umweltauswirkungen als erheblich anzusehen sind, erfolgt vor dem Hintergrund 

rechtlich fixierter und damit vorhandener Umweltschutzziele (Umweltqualitätsziele). Nach § 2 

Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind darüber hinaus auch die Bestandsaufnahmen und 

Bewertungen von Landschaftsplänen oder sonstiger Pläne, insbesondere des Boden-, Wasser-, 

Abfall- und Immissionsschutzrechts in der Umweltprüfung heranzuziehen. Umweltschutzziele, 

die für diese Prüfung relevant sein können, werden im Folgenden benannt und erläutert. 

 

Fachgesetze 

Die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 14 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) verfolgt das Umweltschutzziel, vermeidbare Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 

und des Landschaftsbildes zu unterlassen sowie alle wesentlichen unvermeidbaren 

Beeinträchtigungen mit dem Ziel zu kompensieren, den Zustand von Natur und Landschaft 

insgesamt nicht zu verschlechtern.  

Für die Neuanlage von Golfbahnen sind in begrenztem Umfang Waldflächen im Sinne des § 2 

Abs. 3 Niedersächsisches Waldgesetz (NWaldLG, 2002) zu beseitigen. Hierfür ist nach den 

Maßgaben des NWaldLG ein Ausgleich zu schaffen. Im Rahmen der Aufstellung dieses 
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Bebauungsplanes wird eine Waldumwandlung gemäß § 8 NWaldLG für die erforderlichen 

Flächen zur Golfplatzerweiterung durchgeführt. Einer Genehmigung der Waldbehörde zur 

Waldumwandlung bedarf es gemäß § 8 Abs. 2 NWaldLG nicht, soweit die Umwandlung durch 

die Regelungen in einem Bebauungsplan erforderlich werden. Im Abstimmung mit der Unteren 

Waldbehörde der Region Hannover und dem Beratungsforstamt Fuhrberg wurde für die 

Waldumwandlung ein Flächenausgleich im Verhältnis 1 : 1,5 vereinbart. Dieser Flächenbedarf 

wird innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes zur Verfügung gestellt. 

 

Fachplanerische Rahmenbedingungen 

Die Ziele und Festlegungen des Regionalen Raumordnungsprogramms der Region Hannover 

(2005) für das Plangebiet sind unter Punkt 1.4 beschrieben. Danach befindet sich das gesamte 

Plangebiet in einem „Vorsorgegebiet für die Forstwirtschaft“, das mit den Festlegungen 

„Vorsorgegebiet für Erholung“ und „Regional bedeutsame Sportanlage GS = Golfsport“ übe-

rlagert ist, das Gebiet liegt außerdem im „Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung“. 

 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Burgdorf (1980) stellt für das Plangebiet „Grün-

flächen mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“, „Flächen für die Landwirtschaft“ sowie „Flächen 

für Wald“ dar. Weiterhin befindet sich im westlichen Plangebiet die Darstellung einer „Wasser-

fernleitung (W)“. Darüber hinaus befindet sich das gesamte Plangebiet innerhalb des im wirk-

samen Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommenen Wasserschutzgebietes „Ramlingen“. 

 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht bzw. gesetzlich geschützte Biotope sind im Geltungs-

bereich nicht vorhanden. Die beiden Landschaftsschutzgebiete (LSG-H 14) Wulbecktal und 

(LSG-H 16) Burgdorfer Holz befinden sich in größerer Entfernung westlich bzw. südlich des 

Plangebietes. 

 

Der Landschaftsrahmenplan der Region Hannover, der derzeit in der Neuaufstellung befindlich 

ist, weist für den Golfplatz und die nördlich angrenzenden Flächen keine planerischen Hinweise 

auf (Stand Sommer 2012). Bei den weiter nördlich und östlich gelegenen Waldflächen im 

Bereich des Segelflugplatzes sind die Voraussetzungen zur Ausweisung als Naturschutzgebiet 

erfüllt (GO N 15 „Altes Moor“). Die Waldflächen westlich der Golfanlage sind als Biotopver-

bundfläche dargestellt. Sie erfüllen die Voraussetzungen zur Ausweisung als Landschafts-

schutzgebiet in Erweiterung des (LSG-H 14) Wulbecktal (H 14 M); diese geplante Erweiterung 

ist zurzeit im Verfahren. 

 

Im Landschaftsplan der Stadt Burgdorf (Nagel 1993) ist für die zu überplanenden landwirt-

schaftlichen Flächen eine Aufforstung vorgesehen. Hinsichtlich der Landschaft als Erholungs- 

und Erlebnisraum sind der Golfplatz verzeichnet und die umliegenden Gemeindestraßen als 

Radfahr- und Wanderwege gekennzeichnet.  
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6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkung en 
 

• Bestandsaufnahme und Bewertung 
 

Zur Bewertung der Schutzgüter wird die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ (Niedersächsischer Städtetag, 2008) herangezogen. 

Auf dieser Grundlage erfolgt eine Abschätzung der Folgewirkungen für Natur, Landschaft und 

Umwelt, die durch die Festsetzungen des Bebauungsplans verursacht werden. Im Abgleich von 

Bestand und zukünftiger Situation nach Planung werden voraussichtliche Eingriffe benannt und 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von unvermeidbaren Beein-

trächtigungen der Schutzgüter entwickelt.  

Die Beschreibung der Biotoptypen, die als Indikatoren der ökologischen Wertigkeit des Plange-

bietes genutzt werden, folgt den aktualisierten „Einstufungen der Biotoptypen in Niedersachsen“ 

nach von Drachenfels (NLWKN, ID Naturschutz Niedersachsen 1/2012). 

 

Schutzgut Mensch 

• Bestand und Bewertung 

Das Plangebiet unterliegt keinen bedeutsamen Lärmimmissionen aus Straßenverkehr oder 

anderen Schallquellen. Auch zu sonstigen besonderen, gasförmigen, stofflichen oder geruchs-

belastenden Immissionen liegen keine Hinweise vor. 

Das Gebiet um den Golfplatz wird dauerhaft durch Erholungssuchende, u.a. zum Spazieren-

gehen, Wandern und Radfahren, aufgesucht. Diese nutzen vorrangig die befestigten Wege, 

jedoch auch die Waldflächen.  

 

• Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Im Zuge der Erweiterung des Golfplatzes werden kaum zusätzliche Verkehrsmengen erwartet. 

Zugleich werden Zu- und Abfahrtverkehr von Fahrzeugen auch zukünftig ausschließlich über die 

bereits vorhandene Zufahrt im Süden der Anlage abgewickelt, wo auch die vereinseigenen 

Parkplätze liegen. Zusätzliche Belastungen aus Lärm- und stofflichen bzw. gasförmigen Immis-

sionen sind daher nicht zu erwarten. 

 

Das Regularium des Golfvereins fordert die Golfplatzbenutzer zu einem stets ruhigen, natur-

verträglichen Verhalten auf. Die Begehung des Waldes im Rahmen des Spielbetriebes ist den 

Spielern untersagt. Beeinträchtigungen anderer Erholungssuchender sind daher nicht zu 

erwarten. 

 

Schutzgut Arten und Biotope, biologische Vielfalt 

Das Plangebiet gehört zur naturräumlichen Einheit Burgwedeler Geest (622.18) als Teil der 

Hannoverschen Moorgeest (622). Die natürlichen Waldgesellschaften auf den sandig-trockenen 

Böden aus Trockenen Stieleichen-Birkenwäldern sind Acker- und Grünlandflächen gewichen 

(Landschaftsplan Burgdorf, Nagel 1993). 
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• Bestand und Bewertung 

Pflanzen 

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bilden ein überwiegend kleinflächig 

strukturiertes Ensemble unterschiedlicher Biotoptypen innerhalb des umgebenden Kiefern-

waldes. Im Plangebiet wurden im September 2012 die folgenden Biotoptypen festgestellt (vgl. 

Anlage 4 Biotoptypenkarte): 

 

Der größte Teil der neu überplanten Flächen wird von  

• Sand-Ackerflächen (AS) 

eingenommen. In der diesjährigen Saison blieben die Flächen ohne Feldfruchtanbau, da 

mit Blick auf die Wasserschutzzone II im Vorgriff auf die Planung bereits ein weiterer 

Nährstoffeintrag durch landwirtschaftliche Düngung, insbesondere durch stickstoffhaltige 

Düngergaben, vermieden werden sollte. 

Östlich davon befindet sich eine größere Parzelle  

• artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden (GET), zum Zeitpunkt der Kartierung 

war dieses sehr kurz gemäht. 

Beide Flächen waren getrennt durch einen Wegstreifen, teilweise begleitet durch eine 

grabenartige Mulde, die mit 

• einer halbruderalen Gras- und Staudenflur bewachsen war (UHM). Die überwiegend dichte, 

von Gräsern dominierte Vegetationsdecke war vereinzelt von Rohbodenstellen 

unterbrochen.  

• Diese Strukturen zeigten sich auch unter den stark verschattenden Kronentraufen der 

südlich angrenzenden Kiefernbestände (WZK/ UHM). In größeren Abschnitten wachsen 

hier allerdings flächige Bestände von stickstoffliebenden Hochstauden mit Dominanz der 

Großen Brennnessel. 

An den besonnten Waldrändern am Nordrand der Ackerfläche zeigt sich die trockenere 

Ausbildung dieser Formation (UHT). Allerdings haben sich hier auch kleinere Bestände mit 

Landreitgras eingebracht. 

Im nördlichen und östlichen Randbereich des Grünlands findet sich linear, teilweise flächig 

ausgebreitet  

• Ruderflur trockenerer Standorte (URT) auf sehr trockenem, gut besonnten und sandigen 

Standort mit Anklängen an Sandmagerrasen. Vertreter der Wegrauken-Gesellschaft 

(Sisymbrion officinalis) auf mehreren Offenbodenstellen weisen auf eine kleinräumige 

Standortvielfalt und die Veränderung in der Biotopentwicklung hin. Eher als Ansammlung 

von Einzel-Bäumen findet sich hier  

• der Kiefernforst, der nach Norden, Osten und Südosten großflächig und dicht anschließt 

(WZK). Im Bereich des vorhandenen Golfplatzes steht dieser jedoch lückig und lässt einer 

gras- und moosreichen, niedrigen Vegetationsdecke Raum. Stellenweise sind Besenheide, 

Heidelbeer- und Preißelbeersträucher flächig ausgebreitet.  

Die Späte Traubenkirsche (Prunus serotina) konnte sich als konkurrenzkräftige neophyti-

sche (eingebürgerte, fremde) Art besonders an den nordexponierten Waldrändern stark 

ausbreiten. Sie bedrängt das heimische, standortentsprechende Gehölzarteninventar. 
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Die Ackerfläche ist gegenüber der asphaltierten Straße und den weiter anschließenden Acker-

flächen am westlichen Rand durch einen  

• Gehölzstreifen abgeschirmt (HFB), der aus Kiefer, Eiche, Birke und Eberesche sowie der 

Späten Traubenkirsche in der Strauchschicht besteht. Die  

• Golfspielbahnen sind pauschal als Golfplatz (PSG) erfasst, auch wenn hinsichtlich der 

Pflegeintensität, insbesondere in Bezug auf Düngereinsatz und Häufigkeit des Mähens 

Unterschiede zu machen sind. Die intensiv genutzten und gepflegten Spielrasenflächen 

sind als artenarme Scherrasen (GRA) einzustufen. 

Zur Abgrenzung des Golfplatzes gegenüber der offenen Ackerfläche wurde ein  

• Gehölzstreifen aus überwiegend nicht heimischen Ziergehölzen angepflanzt (BZN), dessen 

Vitalität jedoch stark eingeschränkt ist. Die ruderale Gras- und Staudenflur wird an dieser 

Stelle kaum von den Laubsträuchern, einigen Wacholdern, einem Birnbaum und einer Eiche 

überschattet. Auch hier befinden sich einige unbewachsene Offenbodenstellen. 

Am Rande der Ackerfläche verlaufen Entwässerungsgräben (FGZ) im Wald und unter dem 

Gehölzstreifen, die vermutlich überwiegend trockenfallen. Eine spezielle Grabenvegetation ist 

nicht ausgebildet.  

Vorkommen von geschützten oder gefährdeten Pflanzenarten auf der Fläche sind nicht bekannt 

bzw. wurden nicht angetroffen. 

 

Nach der fünfstufigen Bewertung von Biotoptypen („Einstufungen der Biotoptypen in Nieder-

sachsen“, von Drachenfels, ID Naturschutz Niedersachsen 1/2012) sind Flächen mit Ruderal-

vegetation, das extensive Grünland sowie der Kiefernforst der Wertstufe III zuzuordnen. Die 

Ackerflächen unterliegen der Wertstufe I, auch die Golfbahnen und die Ziergehölzhecke sind in 

diese Wertstufe einzuordnen.  

 

Tiere 

Vor dem Hintergrund der Standortgegebenheiten besonders in den Südlagen des Waldrandes 

wurde das Plangebiet von der Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR (abia), 

Neustadt im Sommer 2012 auf das mögliche Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis), 

einer gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützten Reptilienart, die Magerbiotope wie 

trockene Waldränder, Heideflächen und ähnliche Lebensräume mit einem Wechsel aus offenen, 

lockerbödigen Abschnitten und dichter bewachsenen Bereichen besiedelt, untersucht. Ein 

Zauneidechsenvorkommen konnte im Plangebiet nicht bestätigt werden.  

Nachgewiesen wurde jedoch der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus), der flächig auf den 

ehemaligen Ackerflächen vorkommt. Diese Laubheuschreckenart lebt ebenfalls vorwiegend auf 

niedrig bewachsenen Wiesen und Trockenrasen, aber auch auf Ackerbrachen. Aufgrund der 

potenziellen Gefährdung der wenigen aktuellen Vorkommen ist der Warzenbeißer als „stark 

gefährdet“ auf der Roten Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Heuschrecken 

verzeichnet.  

Nach Vorlage des faunistischen Untersuchungsberichts werden die Ergebnisse in den 

Umweltbericht einfließen. 

Artenschutzrechtlich relevante Vorkommen streng geschützter Brutvogelarten und sonstiger 

Tierartengruppen sind nicht bekannt.  
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• Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durch die geplante Umnutzung von Grünland und Kiefernforst für die Anlage von Golfbahnen 

werden diese Flächen einer dauerhaften Besiedlung durch freilebende Tiere und Pflanzen 

entzogen. Betroffen ist außerdem die ehemalige Ackerfläche als Teillebensraum des gefähr-

deten Warzenbeißers. Der Verlust dieser Vegetationsflächen wird als erhebliche Beeinträchti-

gung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen gewertet, die im Rahmen der Vermeidung und des 

Ausgleichs erheblicher Umweltwirkungen zu beachten ist.  

 

Schutzgut Boden 

• Bestand und Bewertung 

Die geologischen Strukturen der Landschaft im Bereich des Plangebietes wurden hauptsächlich 

im Drenthe-Stadium der Saale-Kaltzeit geprägt (geologische Karte 1 : 50.000, Kartenserver 

LBEG). Aus sandigen und kiesigen Schmelzwasserablagerungen entstanden magere Podsole, 

örtlich Braunerde- oder Parabraunerdepodsole, selten pseudovergleyt (Landschaftsplan Burg-

dorf, 1993). Topografisch zeigt sich das Plangebiet nahezu eben. 

 

Die landwirtschaftlich genutzten Böden sind als stark überprägte Naturböden einzuordnen, die 

durch die Bewirtschaftung bis in den Untergrund verändert sind. Ein besonderer Schutzbedarf 

besteht für dieses Schutzgut nicht. Das Risiko einer Schadstoffanreicherung ist wegen der star-

ken Durchlässigkeit gering. Unter langjährig stockendem Waldbestand haben die Böden eine 

hohe Bedeutung für den Naturhaushalt. Weitere Aufschlüsse über den Zustand der Böden 

werden aus der beauftragten Bodenuntersuchung erwartet und nach Vorlage der Ergebnisse in 

diesen Bericht eingearbeitet. Hinweise auf Altlasten im Plangebiet liegen nicht vor. 

 

• Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Für die Golfplatzerweiterung sind voraussichtlich keine Bodenversiegelungen erforderlich. 

Verlagerung und Neuanlage der Golfbahnen führen lediglich zu einer Veränderung der Nutzung, 

eine vollständige Vegetationsbedeckung bleibt in allen Fällen langfristig erhalten. Die 

Herstellung der Golfbahnen ist nur mit geringfügigen Veränderungen des Bodenreliefs und 

Bodenverbesserungen verbunden. Lediglich die Abschläge werden mit Boden angefüllt und im 

Bereich der Bunker wird Oberboden durch Sand ausgetauscht. 

Erhebliche Belastungen des Schutzgutes Boden werden infolge der Planung nicht erwartet. 

Grundsätzlich kann die Umnutzung durch die zukünftig dauerhafte Vegetationsdecke, den 

Wegfall von Bodenbearbeitungen sowie die wesentliche Reduktion von Düngung und Pestizi-

deinsatz zu erheblichen positiven Auswirkungen auf das Schutzgut Boden führen. 

 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Außerhalb der Plangebietsgrenzen, entlang der Nord- und Westgrenze verlaufen flache 

Entwässerungsgräben, die überwiegend von Waldbäumen bzw. Großgehölzen beschattet 

werden und von Gras- und Staudenfluren der Wald- und Waldrandvegetation bewachsen sind. 

Sie führen vermutlich wenig bzw. selten Wasser. Oberflächengewässer sind von der Planung 

nicht betroffen.  
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Grundwasser 

• Zustand und Bewertung 

Nach den Karten zu den Themenbereichen Grundwasserneubildung und Hydrogeologie des 

Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (Kartenserver LBEG) liegt die Grundwasser-

neubildung im Plangebiet zwischen 101 und 151 mm/a. Sie ist damit als gering einzustufen. Vor 

der mittlerweile vollzogenen Änderung der Grenzen der Schutzzonen des Wasserschutz-

gebietes lagen sämtliche landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Wasserschutzzone II, 

derzeit gilt dies nur noch für einen Teil der Grünlandfläche. Die übrigen Gebiete liegen in der 

Schutzzone III A. Wegen der Sandböden ist das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung 

gering. Deswegen ist das Risiko eines Schadstoffeintrags, z.B. von Nitrat aus dem landwirt-

schaftlichen Düngemitteleinsatz und nachfolgender Akkumulation im Grundwasser groß. Inso-

fern besteht für dieses Schutzgut ein besonderer Schutzbedarf. 

 

Um weitere Grundwasserkontaminationen zu vermeiden, wurde bereits im Vorjahr vorsorglich 

die ackerbauliche Nutzung aufgegeben. Um weiteren Aufschluss über die tatsächliche Belas-

tung zu erlangen, wurde ein bodenkundliches Fachgutachten in Auftrag gegeben. Damit werden 

folgende Zielsetzungen verfolgt: 

- die Erfassung und Bewertung möglicher negativer Auswirkungen (u.a. Stickstoff-

Freisetzung und – austrag) der Nutzungsänderung auf das Grundwasser, 

- die Erarbeitung von Vorschlägen für umnutzungsbegleitende GW-schutzmaßnahmen, 

- sowie die Durchführung eines die Nutzungsänderung begleitenden stofflichen Monitorings 

(INGUS 2012). 

 

• Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Beeinträchtigungen von Oberflächengewässern werden infolge des Planvorhabens nicht 

verursacht.  

 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen, dass durch die Umnutzung die wesentliche Reduktion 

von Düngung und Pestizideinsatz auf Dauer gesehen zu erheblichen positiven Auswirkungen 

auf das Schutzgut Grundwasser führen wird. Ein erhebliches Risiko für das Grundwasser im 

Trinkwassergewinnungsgebiet besteht in einem akuten und unzulässig großen Eintrag von 

Schadstoffen durch die Nutzungsänderung selbst, insbesondere die Umwandlung von Wald-

flächen. Abschließend können die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Grundwasser 

erst nach Vorlage der Ergebnisse der bodenkundlichen Untersuchung und Bewertung beurteilt 

werden. Diese Ergebnisse werden im Lauf der weiteren Planung beachtet. 

 

Schutzgut Klima/Luft 

Niedrig bewachsene Flächen wie Acker- oder Grünland sind als Kalt- und Frischluftproduzenten 

klimawirksam. Aufgrund der von Waldflächen umschlossenen, isolierten Lage des Plangebietes 

können diese Leistungen außerhalb, etwa in den Siedlungsgebieten Ehlershausens keine 

Wirkung entfalten.  
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• Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft 

Klimawirksame Veränderungen werden durch die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen 

in sportlich genutzte Grünflächen nicht verursacht. Der Verlust von Wald umfasst einen nur sehr 

geringen Umfang. Erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Klima und Luft sind nicht zu erwarten. 

 

Schutzgut Landschaft 

• Bestand und Bewertung 

Der Landschaftsplan der Stadt Burgdorf kennzeichnet den Wald im Nordwesten Ehlershausens 

als „raumbildende und markierende Struktur der Kulturlandschaft“. Tatsächlich ist das Land-

schaftsbild im engeren Bereich des Plangebietes geprägt von Waldrändern und der westlichen 

Gehölzstruktur mit kulissenhafter Wirkung um die lichtungshaft offenen landwirtschaftlichen 

Flächen. Diese Waldrandsituationen sind nicht zuletzt wegen der ausgeprägten, sehr kleinräu-

migen Biotoptypenvielfalt von erheblicher Bedeutung. Ein landschaftsbildprägendes Element 

innerhalb dieser Fläche ist darüber hinaus eine größere, alte Kiefer am nördlichen Rand.  

Charakteristisch für den bestehenden Golfplatz Ehlershausen ist der Strukturenreichtum in den 

Bereichen, in denen sich unter den Restbeständen des ehemaligen Kiefernwalds Gras- und 

Staudenfluren mit Einsprengseln von Heideformationen entwickelt haben. Dieses unter anthro-

pogenem Einfluss entstandene, dennoch standortentsprechend eigentümlichen Landschafts-

bilds ist wegen des Betretungsrechtes auch allgemein für Erholungssuchende erlebbar. 

 

• Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung 

Die vorgelegte Planung führt durch die Verlegung von Golfbahnen und die Beseitigung von Wald 

bzw. Kiefernforst kleinräumig zu Veränderungen der gewachsenen Strukturen. Geplant ist 

jedoch, die neuanzulegenden Spielbahnen in ähnliche naturnahe Strukturen einzubetten wie in 

der vorhandenen Golfanlage. Gegenüber der derzeitigen Situation gewinnt das Landschaftsbild 

durch die vorgesehenen  Maßnahmen wie Waldanpflanzung, Schaffung von Heideflächen mit 

Baumüberhältern und –gruppen, Entwicklung von vielfältig strukturierten Sukzessionsflächen auf 

ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen an Naturnähe und Vielfalt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsnutzung werden infolge 

der Planung vor diesem Hintergrund nicht erwartet.  

 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgütern 

Westlich des Plangebietes, westlich der Straße „Imkers Gehege“ befindet sich ein archäologi-

sches Bodendenkmal. Es handelt sich um eine historische Wallanlage mit weiteren archäologi-

schen Funden. Möglich ist, dass im näheren Umfeld des Denkmals weitere Befunde von histo-

rischer Bedeutung vorhanden sind. Sollten innerhalb des Plangebietes derartige Funde etwa bei 

Abgrabungen zutagetreten, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 

anzuzeigen. 

Zu beachten ist die Rohwasserleitung, die durch das Plangebiet hindurchführt. 

 

Sonstige Objekte oder Flächen mit kultureller Relevanz und besondere Schutzgüter sind im 

Plangebiet derzeit nicht bekannt.  

• Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
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Beeinträchtigungen von Kultur- und sonstigen Sachgütern sind infolge des Planvorhabens nicht 

zu erwarten. 

 

Wechselwirkungen 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern auch deren Wechsel-

wirkungen zu berücksichtigen. Die Schutzgüter können sich gegenseitig in unterschiedlichem 

Maße beeinflussen. Umweltauswirkungen auf ein Schutzgut können indirekte Folgen für andere 

Schutzgüter nach sich ziehen. 

Ein erhebliches Risiko birgt der Eingriff in die Biotop- und Bodenstruktur durch den geplanten 

großflächigen Umbruch von gedüngten und mit Pestiziden belasteten Ackerflächen für das 

Schutzgut Grundwasser. Ausmaß und Bedeutung dieser Wechselwirkung lassen sich erst nach 

Auswertung der geplanten Bodenuntersuchungen genauer bewerten. 

 

 

• Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands 
 

Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bei Realisierung der Planung wird durch Neuanlage von standortgemäßen Biotoptypen wie 

Trockenrasen, Heideflächen und Laubmischwaldbestände die Standortvielfalt im Plangebiet 

erhöht und die Lebensraumqualität für das vorhandene Tier- und Pflanzenarteninventar 

verbessert. Der Lebensraum des geschützten Warzenbeißers wird voraussichtlich erhalten und 

stabilisiert. Zugleich wird dadurch das Potenzial für eine Existenz  der streng geschützten 

Zauneidechse gewahrt.  

 

Das Landschaftsbild im Planungsraum wird durch die geplanten Anpflanzungen und 

Maßnahmen ebenfalls vielfältiger gestaltet und aufgewertet. Das Grundwasser in der 

Wasserschutzzone II wird künftig durch die geplanten Sukzessionsflächen dauerhaft vor 

Einträgen von belastenden Stoffen geschützt. 

 

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die Acker- und die Grünlandflächen im nördlichen 

Plangebiet zukünftig voraussichtlich unverändert landwirtschaftlich genutzt. Dies hätte 

Auswirkungen auf die Bedeutung als Lebensraum für die im Gebiet vorkommenden Tier- und 

Pflanzenarten. Insbesondere die Wiederbewirtschaftung der ehemaligen Ackerfläche hätte 

gravierende Folgewirkungen für das Vorkommen des geschützten Warzenbeißers bis hin zum 

vollständigen Verlust der Population, die sich vermutlich erst infolge der Aufgabe der Nutzung 

auf der Ackerbrache ausbreiten konnte. 

Die Flächen in südwestlichen Plangebiet würden wie bisher als Golfplatz genutzt.  

Die Waldfläche würde im südöstlichen Plangebiet erhalten bleiben; eine Ersatzaufforstung im 

Verhältnis 1 : 1,5 angrenzend an die bisherigen Waldflächen entfiele. 
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• Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und  zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen – Eingriffsr egelung  

 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 

unterlassen. Zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Eingriffe und zum Ausgleich nicht 

vermeidbarer Beeinträchtigungen der Schutzgüter wurden Vorkehrungen getroffen, die Planung 

angepasst  bzw. werden Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt: 

 

• bereits im Vorgriff auf die Planung: Aufgabe der ackerbaulichen Nutzung mit Blick auf die 

Wasserschutzzone, um einen weiteren Eintrag von grundwasserbelastenden Stoffen durch 

Düngung und Pestizideinsatz, insbesondere Stickstoff, in das Grundwasser zu vermeiden. 

• Erarbeitung eines Düngekonzeptes für die Unterhaltung des Golfplatzes, der auf die 

einschlägigen Bestimmungen des Wasserschutzgebietes „Ramlingen“ abgestimmt wird, um 

auf Dauer Belastungen des Grundwassers zu vermeiden. 

• Erhalt von Waldflächen, Gehölzbeständen und Ruderalfluren (Waldrandzonen), soweit 

diese nicht unbedingt für die Anlage von Golfbahnen benötigt werden. 

• Erhalt eines Trittsteinbiotops für den geschützten Warzenbeißer. 

• Erhaltung einer landschaftsbildprägenden Kiefer. 

• ggf. Versickerung sämtlicher Niederschläge über die belebte Bodenzone.  

Ob infolge der Umwandlung von Wald- und landwirtschaftlichen Flächen besondere 

Vorkehrungen zur Vermeidung des Eintrags von unzulässigen Mengen Stickstoff getroffen 

werden müssen, kann erst nach Vorlage des Boden-Grundwassergutachtens festgestellt 

werden. 

• Generell ist bei der Realisierung baulicher Vorhaben der Zeitraum der Brut und Jungenauf-

zucht im Gebiet vorkommender Tierarten zu beachten. Die Beschädigung oder Zerstörung 

von Nestern, Eiern, oder z.B. noch nicht flügge gewordenen Jungvögeln ist eine nach § 44 

BNatSchG verbotene Handlung.  

 

Maßnahmen zum Ausgleich innerhalb des Geltungsberei chs – Eingriffsbilanzierung 

Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG sind unvermeidbare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von 

Naturhaushalt und Landschaftsbild durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege auszugleichen.  

 

Die Bearbeitung der Bilanzierung von Eingriffen  und Ausgleichsmaßnahmen erfolgt auf der 

Basis der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitpla-

nung“ (Niedersächsischer Städtetag, 2008). Kennzeichnend für dieses Verfahren ist die Verbin-

dung eines biotoptypenbezogenen Wertfaktors und der Biotopgröße, der die Grundlage für die 

Bewertung von Natur und Landschaft bildet. In Bezug auf das Schutzgut Arten und Biotope wird 

angenommen, dass jeder Biotoptyp einen spezifischen Wert für die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes und für das Landschaftsbild aufweist. Die Skala der Wertstufen bewegt sich 

dabei zwischen 1 (geringe Bedeutung) und 5 (sehr hohe Bedeutung).  
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Der Kompensationsbedarf errechnet sich aus der Differenz der Flächenwerte des Ist-Zustandes 

im Vergleich zum Planungszustand (Soll-Zustand), jeweils in Bezug auf die einzelnen Bewer-

tungsstufen.  

 

Den Biotoptypen kann im Hinblick auf das betroffene Schutzgut zudem ein besonderer Schutz-

bedarf zukommen, der über den flächenbezogenen Wertfaktor des Biotoptyps nicht erfasst 

werden kann. Sofern ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wird, erfordert dies besondere 

Maßnahmen der Vermeidung oder des Ausgleichs. In der Tabelle „Eingriffsbilanzierung“ werden 

der Bestand bei Planungsbeginn und die Wertigkeiten nach Planung gegenüberstellt und 

rechnerisch bilanziert (vgl. Anlage 5).  

 

Schutzgut Mensch 

Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch entsteht kein Kompensationsbedarf. 

 

Schutzgut Arten und Biotope, biologische Vielfalt 

Durch die Anlage von Golfbahnen (PSG, Wertfaktor 1) auf bisherigen Waldflächen (Kiefernforst 

WZK, Wertfaktor 3), artenarmem extensiven Grünland (GET, Wertstufe 3) und halbruderaler 

Gras- und Staudenflur (UHM, Wertfaktor 3) werden erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Arten 

und Biotope verursacht. Zum Ausgleich des damit einhergehenden Funktions- und 

Potenzialverlustes werden Anpflanzungen und Maßnahmenflächen vorgeschrieben, mit denen 

ein hoher Grad an Naturnähe und damit eine hohe Wertigkeit der künftigen Landschaft im Zuge 

der Erweiterung des Golfplatzes angestrebt wird. Die Maßnahmen sollen die Voraussetzungen 

dafür schaffen, die Entwicklung einer dem Standort „nährstoffarmer Sandboden“ angepasste, 

natürliche Vielfalt von Arten und Lebensgemeinschaften zu fördern. 

 

• Strauch-Baum-Gehölzanpflanzungen im Randbereich vorhandener Gehölzbestände (Wert-

faktor 2). Die Unterhaltung dieser Anpflanzungen ist verbunden mit der Maßgabe, die 

konkurrenzstarke Späte Traubenkirsche regelmäßig zu entfernen, um die Entwicklung eines 

gestuften Gehölzaufbaus aus heimischen und standortgerechten Arten langfristig sicher zu 

stellen. 

• Neubegründung von Heideflächen mit heimischen, standortangepassten Laub- und Nadel-

bäumen als Überhälter (Wertfaktor 3). Auf diesen Flächen sollen Bäume lediglich als 

Überhälter angepflanzt werden, um die Entwicklung der wärmebedürftigen Heidepflanzen-

gesellschaften nicht zu beeinträchtigen. 

• Entwicklung von dem nährstoff- und kalkarmen Sand(Heide)boden angepasste, niedrig-

wüchsige Ruderalfluren bzw. Magerrasen (Wertfaktor 4), die unter Einbeziehung von Tot-

holz und Steinen sowie Offenbodenzonen einen geeigneten Lebensraum für viele seltene 

und gefährdete bzw. geschützte Pflanzen- und Tierarten bieten.  

Diese Flächen kompensieren zugleich den Verlust des Teil-Lebensraums Ackerbrache, auf 

dem flächig der geschützte Warzenbeißer nachgewiesen wurde. 

• Aufforstung bisheriger Acker- und Grünlandflächen für die Neubegründung von Waldflächen 

(Wertfaktor 3). 
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Schutzgut Boden 

Der Eingriff ist unerheblich, ein Ausgleichsbedarf entsteht nicht. 

 

Schutzgut Wasser 

Eingriffe in das Schutzgut Oberflächengewässer werden nicht verursacht, ein Ausgleichsbedarf 

entsteht nicht. 

Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildungsrate werden durch die Versickerung 

unbelasteter Niederschläge vermieden. Ob infolge der Umwandlung von Wald- und land-

wirtschaftlichen Flächen Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Grundwasser getroffen werden müssen, kann erst nach Vorlage des Boden-

(Grund)wassergutachtens festgestellt werden. 

 

Schutzgut Klima/ Luft 

Der Eingriff ist unerheblich, ein Ausgleichsbedarf entsteht nicht. 

 

Schutzgut Landschaft 

Der Eingriff ist unerheblich, ein Ausgleichsbedarf entsteht nicht. 

 
Schutzgut Sach- und Kulturgüter 

Eingriffe werden nicht verursacht, ein Ausgleichsbedarf entsteht nicht. 

 

Die rechnerische Bilanz aus der Gegenüberstellung der Wertigkeiten des Bestandes bei Beginn 

der Planung und des Flächenwertes nach Planung ergibt einen leichten Ausgleichsüberhang in 

Höhe von 497 Werteinheiten. 

 

 

• Anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksich tigung der Ziele 
und des räumlichen Geltungsbereichs des Bauleitplan s 

 

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage angrenzend an den vorhandenen Golfplatz, die 

gesicherte Verkehrsanbindung sowie einer relativ geringen naturschutzfachlichen Bedeutung 

der überplanten Flächen für die Golfplatzerweiterung geeignet. Besser geeignete Flächen 

stehen in der Umgebung des Plangebietes derzeit nicht zur Verfügung. 
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6.3 Zusätzliche Angaben 
 

• Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 
 

Die Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft stützt sich auf vorliegende 

Unterlagen und Informationen aus Archiven und aktuellen Aufstellungs- bzw. 

Genehmigungsverfahren sowie eine eigens vorgenommene Biotoptypenkartierung. Zu allen 

Schutzgütern wurden die vorhandenen Informationen zusammengestellt und ausgewertet. 

Schwierigkeiten bei der Ermittlung notwendiger Daten traten nicht auf. Schwierigkeiten wie z.B. 

fehlende Unterlagen bei der Ermittlung  notwendiger Daten und Informationen für die 

Beurteilung der Umweltsituation traten nicht auf. 

 

Für die Eingriffsbilanz wurde die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ (Niedersächsischer Städtetag 2008) herangezogen. 

Die Bewertung der Biotoptypen, die als Indikatoren der ökologischen Wertigkeit des 

Plangebietes genutzt werden, folgt den aktualisierten „Einstufungen der Biotoptypen in 

Niedersachsen“ nach von Drachenfels (NLWKN, ID Naturschutz Niedersachsen 1/2012). 

 

 

• Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 

Nach § 4 c BauGB sollen die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, die sich aus der 

Bauleitplanung ergeben, überwachen, um auf unvorhergesehene Ereignisse eingehen zu 

können. 

 

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen und Einhaltung der grünordnerischen 

Festsetzungen werden zunächst spätestens ein Jahr nach der Umsetzung der Planung von der 

durch Ortsbesichtigung überprüft. Hinsichtlich einer zulässigen Düngemittelgabe im Rahmen der 

Golfplatzunterhaltungspflege ergeben sich im weiteren Verfahren u. U. Vorgaben aus der 

Boden-(Grund)wasseruntersuchung. Sollte sich im weiteren Verfahren herausstellen, dass eine 

regelmäßige, vorsorgende Überwachung der Einhaltung von spezifischen Vorgaben erforderlich 

ist, sind entsprechende Maßnahmen und Arbeitsschritte zu entwickeln. 

 

 

• Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Eine allgemeinverständliche Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltprüfung wird nach 

Vorlage und Auswertung der derzeit noch ausstehenden Untersuchungen und Fachgutachten 

vorgelegt. 



Bebauungsplan Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT Ehlershausen – Stadt Burgdorf Vorentwurf 

-  32  - 

7. Auswirkungen des Bebauungsplanes auf öffentliche  Belange 
 

 

Durch den Bebauungsplan Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ werden bisher land-

wirtschaftlich genutzte Flächen und Waldflächen planungsrechtlich für die geplante Nutzung der 

Golfplatzerweiterung vorbereitet, um der anhaltenden Nachfrage nach Sport-, Freizeit- und 

Erholungsflächen in Ehlershausen Rechnung zu tragen. Es werden Festsetzungen im Plan-

gebiet getroffen, die zur Vermeidung und zum Ausgleich von erheblichen Beeinträchtigungen 

des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes dienen, die durch diesen Bebauungsplan vorbe-

reitet werden. 

 

Darüber hinaus wird die Grenze zwischen der Schutzzone II und Schutzzone III A des Wasser-

schutzgebietes „Ramlingen“ nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

 

 

7.1 Verkehrserschließung 
 

Der Golfplatz Ehlershausen mit seinem Clubhaus und den dazugehörigen Parkplatzflächen ist 

über die „Waldstraße“, die „Ramlinger Straße“, Kreisstraße (K 117) und die Bundesstraße (B 3) 

an das örtliche und überörtliche Straßennetz angebunden. 

 

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist über eine Bushaltestelle an der 

„Ramlinger Straße“ und den S-Bahnhaltepunkt in Ehlershausen gewährleistet. Der S-Bahn-

haltepunkt befindet sich ca. 1.500 m in östlicher Richtung vom Golfclub entfernt. 

 

 

7.2 Ver- und Entsorgung 
 

Die technische Ver- und Entsorgung des Golfplatzes mit seinem Clubhaus ist bereits durch den 

Anschluss an die örtlichen Leitungsnetze sichergestellt. 

 

Kommunikationsnetz 

Das Clubhaus des Burgdorfer Golfclubs ist an das Kommunikationsnetz der Deutschen 

Telekom angeschlossen. 

 

Stromversorgung 

Das Clubhaus des Burgdorfer Golfclubs ist an die Stromversorgung angeschlossen. Träger der 

Stromversorgung sind die STADTWERKE BURGDORF. 

 

Gasversorgung 

Das Clubhaus des Burgdorfer Golfclubs ist an die Gasversorgung angeschlossen. Träger der 

Gasversorgung sind die STADTWERKE BURGDORF. 
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Trink- und Löschwasserversorgung 

Das Clubhaus des Burgdorfer Golfclubs ist an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. 

Träger der Trinkwasserversorgung ist der WASSERVERBAND NORDHANNOVER. 

Das Wasser für die Golfplatzbewässerung wird direkt in die Pumpenvorlage des Beregnungs-

systems eingespeist. Träger der Wasserversorgung der Beregnungsanlage sind die 

HARZWASSERWERKE. 

 

Die Löschwasserversorgung des Clubhauses und der umliegenden Bereiche ist durch einen 

Feuerlöschbrunnen, der sich im vorderen Parkplatzbereich vor dem Clubhaus befindet, sicher-

gestellt. Darüber hinaus stehen an der Waldstraße Unterflurhydranten des Trinkwassernetzes 

(Wasser des Wasserverbands Nordhannover) zur Löschwasserentnahme zur Verfügung. In 

Notfällen ist auch das Platzbewässerungssystem (Wasser der Harzwasserwerke) zur Brand-

bekämpfung nutzbar. 

 

Abwasserbeseitigung 

Das Clubhaus des Burgdorfer Golfclubs ist an die zentrale Schmutzwasserkanalisation der Stadt 

Burgdorf angeschlossen.  

 

Oberflächenentwässerung 

Das im Plangebiet anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser wird im 

Plangebiet versickert.  

 

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung der Golfplatzanlage erfolgt durch die (aha) Abfallwirtschaft der Region 

Hannover im Rahmen der Abfallbeseitigungssatzung. 

 

 

7.3 Umweltschutz (Umweltverträglichkeit) 
 

Bodenschutz 

Negative Auswirkungen der Planung auf den Boden sind lediglich kleinflächig im Bereich des 

Grünlandes durch den Verlust ökologischer Funktionen des Bodens durch den Bau der neuen 

Golfplatzbahnen gegeben. Dieser Eingriff wird innerhalb des Plangebietes durch geeignete 

Anpflanzmaßnahmen ausgeglichen (vgl. Anlage 5 Eingriffsbilanzierung).  

 

Artenschutz 

Im Vorfeld des Planverfahrens wurde eine faunistische Untersuchung hinsichtlich eines mögli-

chen Vorkommens von besonders geschützten Tierarten durchgeführt. Im Rahmen der 

Untersuchung wurden keine Zauneidechsen oder besonders geschützten Brutvögel im Plan-

gebiet angetroffen. Allerdings wurde bei der Untersuchung der Warzenbeißer flächendeckend 

auf den landwirtschaftlichen Flächen angetroffen. Im Bebauungsplan werden Festsetzungen zur 

Vermeidung und zum Ausgleich für diese bedrohte Art getroffen. 

Die Vorschriften des Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG werden bei der Planung beachtet. 
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Gewässerschutz 

Zur Reinhaltung der Gewässer muss anfallendes Schmutzwasser gereinigt werden. Das im 

Clubhaus anfallende Schmutzwasser ist an die zentrale Schmutzwasserkanalisation der Stadt 

Burgdorf angeschlossen.  

Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser wird im Plangebiet durch die 

belebte Bodenzone versickert, um den Gebietswasserhaushalt nicht zu beinträchtigen. 

 

Da sich die Flächen im Plangebiet im Wasserschutzgebiet „Ramlingen“, Schutzzone II und 

Schutzzone III A befinden, wird zurzeit eine Bodenuntersuchung durchgeführt, in der insbeson-

dere die Stickstoffgehalte der Böden und mögliche Freisetzungen durch die geplante Herstel-

lungsmaßnahme untersucht werden. Das - in Bezug auf die Ergebnisse der Bodenuntersuchung 

- zu erarbeitende Pflege- und Düngekonzept zur Vermeidung von Trinkwasserverunreinigungen 

ist nach Absprache mit der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover im Rahmen der 

wasserrechtlichen Genehmigung für die Herstellung der Golfbahnen sowie im nachfolgenden 

Bauantrag vorzulegen. Die Belange des Gewässerschutzes werden bei der Planung umfassend 

beachtet. 

 

Klimaschutz / Schutz vor Luftverunreinigungen 

Erhebliche Beeinträchtigungen des örtlichen Klimas sind durch die geplante Umnutzung als 

Golfplatz nicht zu erwarten.  

Besondere Luftverunreinigungen sind mit den im Plangebiet festgesetzten zulässigen Nutzun-

gen nicht verbunden. Es werden auch keine beachtlichen Einwirkungen auf das Plangebiet 

durch Luftverunreinigungen festgestellt.  

 

Schutz vor Lärmeinwirkungen 

Durch die Planung selbst entsteht nur ein geringes zusätzliches Verkehrsaufkommen zum 

Parkplatz am Clubhaus, so dass diesbezüglich keine unzumutbaren erheblichen Lärmbelastun-

gen für die Wohnnutzungen östlich der Golfplatzanlage zu erwarten sind. 

 

Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgütern 

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaft-

licher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen. 

Solche Werte sind im Plangebiet derzeit nicht bekannt. Im Westen angrenzend befindet sich 

jedoch eine historische Wallanlage mit weiteren archäologischen Fundorten. Deshalb ist bei 

Erdarbeiten im Plangebiet das Auftreten archäologischer Funde und Befunde grundsätzlich nicht 

ausgeschlossen. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten im Plangebiet ur- oder frühgeschichtliche 

Bodenfunde gemacht werden, sind diese dem niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege 

und der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Burgdorf zu melden. 

 

Landschaftsschutz / Landschaftsbild 

Die Umnutzung der landwirtschaftlichen Flächen durch die Planung von neuen Golfbahnen 

verändert das derzeitige Landschaftsbild. Die Fläche, auf der zur Herstellung der Golfbahnen 

Bäume entnommen werden sollen, ist aus dem angrenzenden Landschaftsraum sowie von der 
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Straße “Imkers Gehege“ nicht einsehbar. Der „Verlust“ von Waldflächen wird vollständig im 

Plangebiet ausgeglichen. 

Die festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen, auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen 

(vor dem Hintergrund der intensiven Nutzung und Strukturarmut dieser Flächen) werden als 

erhebliche positive Auswirkung auf das Landschaftsbild gewertet. Durch die Entfernung und 

Neupflanzung von Waldflächen im Plangebiet sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes zu erwarten. 

 

Umweltprüfung / Umweltbericht 

Nach § 2a BauGB ist neben den Zielen, Zwecken und Auswirkungen des Bauleitplans auch ein 

Umweltbericht mit Umweltprüfung der nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten 

Belange des Umweltschutzes als ein gesonderter Teil der Begründung beizufügen. Dieser 

Umweltbericht mit Umweltprüfung wurde dieser Begründung unter Punkt 6. Umweltbericht 

beigefügt.  

 

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB werden 

Eingriffe in den Naturhaushalt durch die Erweiterung des Golfplatzes gewertet. 

Gehölzneuanpflanzungen, Gehölzerhaltungen sowie im Plangebiet festgesetzte Maßnahmen 

zum Artenschutz und zur Entwicklung naturnaher Übergangsbereiche zu den vorhandenen 

Waldflächen dienen der Vermeidung und dem Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Naturhaushalts und des Landschaftsbildes.  

 

 

7.4 Naturschutz und Landschaftspflege 
 

Die Eingriffsregelung wird gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG nach den Vorschriften des BauGB in 

diesem Bauleitplanverfahren berücksichtigt.  

Mit der vorliegenden Planung sind grundsätzlich erhebliche oder nachteilige Beeinträchtigungen 

des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes verbunden, die durch Vermeidungs-

maßnahmen soweit wie möglich zu mindern sind.  

Dem gesetzlichen Auftrag zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen wird mit 

folgenden Maßnahmen bzw. Festsetzungen Rechnung getragen: 

• Begrenzung der Flächen im Plangebiet, die für die Anlage von Golfbahnen überhaupt 

genutzt werden dürfen, 

• Erhaltung von Waldflächen, 

• Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 

• Erhaltung eines landschaftsbildprägenden Baumes, 

• Erhaltung von Flächen für den Warzenbeißer, 

• Eingrünung und Durchgrünung des Plangebietes, 

• Konzept für die Düngung und Pflege der Golfbahnen,  
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Die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen können nicht verhindern, dass es durch das 

geplante Vorhaben zu erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushaltes kommt. Diese Beeinträchtigungen sind auszugleichen. 

Eine Eingriffsbilanzierung - nach der vom Niedersächsischen Städtetag herausgegebenen 

Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung (2008) 

- ist dieser Begründung beigefügt (vgl. Anlage 5).  

 

Der erforderliche Ausgleich wird zum einen durch die Festsetzung von „Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung“ und deren Bepflanzungsvorschriften und 

zum anderen durch die Herausnahme von Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung und 

Entwicklung von Maßnahmenflächen für den Warzenbeißer gewährleistet (vgl. auch Punkt 6. 

Umweltbericht).  

Die Waldflächen, die aufgrund der Planung entfallen, werden im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes durch Neuanpflanzungen von Waldflächen im Verhältnis 1 : 1,5 vollständig 

ausgeglichen. 

 

Zusammenfassend gilt, dass die durch die Realisierung der Planung zu erwartenden erheb-

lichen Beeinträchtigungen von Boden, Natur und Landschaft im Plangebiet ausgeglichen 

werden.  

Damit werden die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der 

Aufstellung des Bebauungsplanes vollständig beachtet. 

 

 

 

8. Auswirkungen des Bebauungsplanes auf private Bel ange 
 

 

Zur Stärkung und Entwicklung landschaftsbezogener Sport-, Freizeit- und Erholungsaktivitäten 

verfolgt die Stadt Burgdorf das Ziel, die vorhandene Golfplatzanlage auf bisher landwirtschaftlich 

genutzten Flächen und in einem Teilbereich der Waldflächen nordwestlich von Ehlershausen zu 

erweitern und planungsrechtlich vorzubereiten. Dementsprechend werden bislang 

landwirtschaftlich genutzte Privatflächen und Waldflächen ihrer bisherigen Nutzung entzogen. 

Der Verlust der landwirtschaftlichen Flächen wird als nicht erheblich gewertet, da es sich dabei 

um Restflächen mit Bewirtschaftungsnachteilen aufgrund der „Insellage“ und Beschattung durch 

die angrenzenden Waldflächen handelt. Die Planung wurde im Vorfeld mit den Grund-

stückseigentümern abgestimmt. Der Burgdorfer Golfclub hat die in Rede stehenden Flächen 

langfristig zur Nutzung als Golfplatz angepachtet.  

 

Durch den Bebauungsplan wird die angestrebte Erweiterung des bestehenden Golfplatzes 

ermöglicht. Dadurch entsteht ein geringfügiges zusätzliches Verkehrsaufkommen zum Parkplatz 

des Burgdorfer Golfclubs an der „Waldstraße“. Die angrenzenden Wohnnutzungen werden 

durch den geringen zusätzlichen Zu- und Abgangsverkehr, der durch die vermehrte Nutzung des 

Golfplatzes ausgelöst wird, nicht erheblich belastet. 
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9. Abwägung der beteiligten privaten und öffentlich en Belange 
 

 

Im Vordergrund des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ steht die 

planungsrechtliche Entwicklung und Sicherung der landschaftsbezogenen Sport-, Freizeit- und 

Erholungsinfrastruktur im Ortsteil Ehlershausen der Stadt Burgdorf. Dabei sind die öffentlichen 

und privaten Belange zu berücksichtigen bzw. unter- und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

 

Die Stadt Burgdorf beabsichtigt die Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Ehlershausen zu stärken 

und die in Rede stehenden Flächen für die Nutzung als Golfplatz langfristig zu sichern, da ein 

anhaltender Bedarf breiter Bevölkerungsschichten an Sport-, Freizeit- und Erholungs-

möglichkeiten in den Ortsteilen von Burgdorf besteht. Durch die vorliegende Planung werden die 

Belange von Sport, Freizeit und Erholung gefördert. 

Für die konkret geplante Nutzungsänderung, der bisher überwiegend landwirtschaftlich 

genutzten Flächen und in einem Teilbereich von Waldflächen, werden durch die Festsetzung 

von „privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Golfplatz“ die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die geplante Golfplatzerweiterung vorbereitet.  

 

Weiteren städtebaulichen Zielvorstellungen insbesondere im Interesse von Wasser, Boden, 

Natur und Landschaft sowie zur Gestaltung des Landschaftsbildes wird durch entsprechende 

Festsetzungen zu Bepflanzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie durch entsprechende 

textliche Festsetzungen Rechnung getragen. Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, werden bei der Planung umfangreich berück-

sichtigt. 

 

Die wasserrechtlichen Belange werden im Rahmen der Planung beachtet. Gemäß § 9 Abs. 6 

BauGB wird die neue Grenze zwischen den Schutzzonen II und III A, der 1. Änderungsverord-

nung zur Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes „Ramlingen“ in den Bebau-

ungsplan nachrichtlich übernommen. Die Schutzgebietsverordnung ist bei allen Vorhaben zu 

beachten. Eine wasserrechtliche Genehmigung für die Umsetzung der Golfplatzerweiterung ist 

frühzeitig bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover zu beantragen. 

 

Zwar werden Waldflächen i.S.d. Niedersächsischen Waldgesetzes von der Planung bean-

sprucht, jedoch werden die entsprechenden Flächen im Verhältnis 1 : 1,5 ausgeglichen. Der 

Ausgleich erfolgt funktionsgerecht und unter Würdigung des umgebenden Landschaftsraumes 

im Plangebiet. Etwaige Störungen, die geeignet wären, die Waldfunktionen zu beeinträchtigen, 

sind von der geplanten Nutzung nicht zu erwarten. 

 

Im Plangebiet wurde flächendeckend das Vorkommen des Warenbeißers (Decticus 

verrucivorus) festgestellt. Der Warzenbeißer ist eine Langflüglerschrecke aus der Familie der 

Laubheuschrecken, die entsprechend der Roten Liste als gefährdet eingestuft wird. Die 

flächendeckende Ausbreitung dieser Art ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass die 
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ehemals intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen im Zuge der Golfplatzerweiterungs-

planung aus Gründen des vorbeugenden Trinkwasserschutzes vorübergehend aus der land-

wirtschaftlichen Nutzung und intensiven Düngung genommen wurden. Zwar werden weite Teile 

der Flächen für die angestrebte Golfplatznutzung beansprucht, es werden jedoch großzügige 

Maßnahmenflächen im Plangebiet festgesetzt, um den Fortbestand der Art in diesem Bereich 

langfristig zu sichern. Bei einem Verzicht auf die Golfplatzerweiterung bzw. dem Wiederbeleben 

der ackerbaulichen Nutzung wäre die Verdrängung der Art auf den landwirtschaftlichen Flächen 

nicht zu vermeiden.  

 

Die angrenzenden Wohnnutzungen werden durch den geringen zusätzlichen Zu- und Abgangs-

verkehr, der durch die vermehrte Nutzung des Golfplatzes ausgelöst wird, nicht erheblich 

beeinträchtigt. 

 

Für die Landwirte, die die Flächen für die Golfnutzung verpachtet haben, entstehen durch die 

Planung keine wirtschaftlichen Nachteile. Die Planung wurde im Vorfeld mit den Grundstücks-

eigentümern abgestimmt. 

 

Die verkehrliche Anbindung des Golfplatzgeländes bleibt unverändert und ist bereits über die 

vorhandenen öffentlichen Straßen sichergestellt. Die geringe Anzahl der zusätzlich zu 

erwartenden An- und Abfahrten kann unproblematisch von dem vorhandenen Straßennetz 

aufgenommen werden.  

Das Plangebiet ist über das öffentliche Busnetz und den S-Bahnhaltepunkt Ehlershausen an 

den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. 

 

Die vorgesehene Nutzungsänderung ist notwendig, da die in Rede stehenden Flächen für die 

angestrebte Nutzung aufgrund ihrer Lage (direkt angrenzend an den bestehenden Golfplatz) 

geeignet, relativ unempfindlich gegenüber Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft sind und 

seitens der Eigentümer für die Nutzung als Golfplatzerweiterung zur Verfügung gestellt werden. 

Alternativflächen stehen für die geplante Golfplatzerweiterung nicht zur Verfügung.  

 

Insgesamt rechtfertigt der öffentliche Belang der Entwicklung und Sicherung von landschafts-

bezogenen Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Ortsteil Ehlershausen, unter Berücksichtigung 

der abwägungsrelevanten Belange, die Vorbereitung dieser Flächen durch den Bebauungsplan 

Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“ im vorgesehenen Umfang. 

In der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander wird 

ein ausgewogenes Ergebnis erzielt. 
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10. Verfahrensvermerke 
 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Burgdorf hat in seiner Sitzung am ………………. die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT 

Ehlershausen beschlossen. 

 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 

………..…….. bis ……………… durchgeführt.  

 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 

……………….. gemäß § 4 Abs. 1 BauGB entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 unterrichtet 

und zur Äußerung auch in Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB bis zum …………………… aufgefordert. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT 

Ehlershausen wurde ausgearbeitet von: 

Christine Feller, Dipl.-Ing. Architektin / Stadtplanerin, Assessorin des Baufachs, Planungsgruppe 

Lärchenberg - Hannover. 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Burgdorf hat in seiner Sitzung am ………….. dem Entwurf 

des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT Ehlershausen und der 

Begründung zugestimmt und beschlossen, die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

i.v. m. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2-17 „Golfplatzerweiterung Ehlershausen“, OT 

Ehlershausen hat zusammen mit dem Entwurf der Begründung vom ……………….. bis 

einschließlich ………………. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

 

Diese Begründung wurde vom Rat der Stadt Burgdorf in seiner Sitzung am …………………. als 

Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen. 

 

Burgdorf, ……………… 

 

 

…………………………. 
Bürgermeister 
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Anlagen 
 

1. Zeichnerischer Teil der 1. Änderungsverordnung zur  
Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz-
gebietes „Ramlingen“ (Anlage zur 1. Änderungsverordnung) 

 Region Hannover 

 
2. Entwurf der Golfplatzerweiterung 
 Städler Golf Courses, Münster 

 
3. Faunistische Untersuchung (wird zurzeit erstellt) 
 Abia (Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR), Neustadt 

 
4. Biotoptypenkarte 
 Planungsgruppe Lärchenberg, Hannover 

 
5. Eingriffsbilanzierung 
 Planungsgruppe Lärchenberg, Hannover 

 
6. Bodenuntersuchung (wird zurzeit erstellt) 

 Ingus (Ingenieurdienst UmweltSteuerung), Hannover 

 




